








Informationen durch den Bürgermeister � 5

 

Bürgermobil   
fährt Sie zum   

Impftermin
Das Stegauracher Bürgermobil übernimmt ab 
sofort Fahrten zum Impfzentrum in Bamberg 
für Seniorinnen und Senioren mit Impftermin, die 
auf keine andere Weise mobil sind. 

Die Anmeldung in der Gemeinde Stegaurach ist unter 
folgender Telefonnummer möglich:

Tel. Nr. 0951 / 99 222-0
Melden Sie sich gerne, denn Sie gehören zur Gruppe derer 
unter uns, die mit höchster Priorität gegen die Infektions-
krankheit COVID-19 geimpft werden soll.

Die Entwicklung der Pandemie hat gezeigt, dass Seniorinnen 
und Senioren besonders stark gefährdet sind, an COVID-19 
lebensgefährlich zu erkranken. Die Impfung ist freiwillig, aber 
nur eine möglichst große Zahl an Geimpften wird nach heu-
tigem Kenntnisstand die Krankheit besiegen können. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Bürgermobil wird  

Einkaufsmobil
Das Bürgermobil der Gemeinde Stegaurach stellt wegen der 
momentan hohen Infektionszahlen während der Corona-Pan-
demie auf Versorgungsfahrten um. 

D.h. wer Unterstützung bei Einkäufen benötigt, meldet sich 
bitte wie bisher kostenlos bei der Verwaltung der Gemeinde 
Stegaurach unter Tel. Nr. 0951 / 99 222-0 an. 

Es wird dann eine kontaktlose Übergabe von Einkaufszettel, 
Tüte und Geld vereinbart. Im Anschluss erhalten die Bürge-
rinnen und Bürger erneut kontaktlos ihr Einkäufe von den 
Bürgermobil-Fahrern per "Einkaufsmobil" zugestellt.

Die Fahrzeiten des Einkaufsmobils 
bis auf weiteres 

immer dienstags von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
und donnerstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Gedenken an die Opfer der  
Corona-Pandemie�
Mit den Fahnen auf halbmast hat die 
Gemeinde Stegaurach um die Opfer der 
Corona-Pandemie getrauert. Auf diese Weise schloss sich die Ge-
meinde Stegaurach der zentralen Gedenkfeier für die Opfer der Co-
rona-Pandemie des Bundespräsidenten in Berlin am 18. April 2021 
an. Es sollte damit ein Zeichen des Trosts und der Hoffnung gesetzt 
werden. „Außerdem wollen wir so ein Gefühl der Verbundenheit und 
des Zusammenhalts in dieser schweren Zeit vermitteln“, so Erster 
Bürgermeister Thilo Wagner. 

Rathaus Stegaurach  
in der Corona-Pandemie  
geschlossen�
Seit Dienstag, 19.01.2021, ist das Rathaus Stegaurach für den all-
gemeinen Publikumsverkehr geschlossen, um die Besucherzahlen 
auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Wir bitten alle 
Bürgerinnen und Bürger, ihre Angelegenheiten telefonisch oder per-
E-Mail abzuklären. Persönlicher Kontakt ist nur in dringenden und 
unverzichtbaren Fällen möglich.

Bitte wählen Sie für die Terminvereinbarung die passende Telefon-
nummer:
•  Hauptamt, Tel. Nr. 0951 / 99 222-0
•  Bauamt, Tel. Nr. 0951 / 99 222-42
•  Einwohnermeldeamt, Tel. Nr. 0951 / 99 222-31
•  Kämmerei, Tel. Nr. 0951 / 99 222-23

Häufig erreichen uns Anfragen zu z.B. Personalausweis, Führungs-
zeugnis, Gelbe Säcke oder Windelsäcke. Bitte richten Sie Ihre Fra-
gen dazu direkt an das Einwohnermeldeamt/Bürgeramt unter Tel. Nr. 
0951 / 99 222 -31. Bei dringenden Angelegenheiten können Sie das 
Bürgeramt gerne unter Corona-Auflagen aufsuchen. Nutzen Sie dazu 
bitte die Klingel und rechnen Sie Wartezeiten ein.

Allgemein gelten weiterhin immer die aktuellsten Regelungen des 
Bayerischen Staatsministeriums und der Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung.
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nehmer Weise zu befördern und auch für die so dringend nötige 
Abwechslung im Corona-Alltag zu sorgen. Wie immer kann jeder 
persönlich für sich echte Fahrrad-Kilometer sammeln und damit in 
einem digitalen Team mitwirken, ganz ohne sich dabei zu nahe zu 
kommen. Wer schon einmal mitgemacht hat, kann gerne seinen 
bisherigen Account reaktivieren. Neue Interessierte registrieren 
sich bitte unter www.stadtradeln.de/registrieren.

Erster Bürgermeister Thilo Wagner ist schon gespannt, ob das 
letztjährige sensationelle Ergebnis von 478.000 km im Landkreis 
Bamberg noch zu übertreffen sein wird (2019: 180.000). Sicher 
wird dafür jede/jeder STADTRADELNDE und jeder Fahrrad-Kilo-
meter benötigt, um die Sichtbarkeit des Radverkehrs noch weiter 
zu steigern. Und natürlich wird es auch wieder Preise in verschie-
densten Kategorien geben. Lassen Sie sich überraschen!

Für die Gemeinde Stegaurach wird dieses Jahr auch wieder Fahr-
radbeauftragte Michelle Köhler fleißig Kilometer sammeln. Jeden 
Tag kommt Sie mit dem Fahrrad zur Arbeit in das Rathaus und 
gehörte 2020 bereits zur Spitzentruppe der örtlichen „Stadtra-
delnden“.

Inwiefern in diesem weiteren Corona-Jahr ein gewisses Rahmen-
programm möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Verfolgen Sie 
gerne die aktuellen Informationen dazu auf https://www.stadtra-
deln.de/landkreis-bamberg/, wo sich auch alle Hintergrundinfor-
mationen zum Hintergrund des STADTRADELN finden.

Nutzen Sie zur Dokumentation Ihrer Radfahrten sehr gerne auch 
die praktische STADTRADELN-App.

Machen Sie mit! – Die Anmeldung läuft!

Der Zeitraum für das STADTRADELN 2021 in Stadt und Landkreis 
Bamberg steht fest:

Sammeln Sie von Montag, 14.06.2021, bis Sonntag, 04.07.2021, 
Kilometer für die Gemeinde Stegaurach.

Treten Sie dem Team „Gemeinde Stegaurach“ im Landkreis Bam-
berg bei unter: www.stadtradeln.de/landkreis-bamberg. Alle, die 
im Landkreis Bamberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören 
oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können beim STADTRADELN 
mitmachen.

Wie letztes Jahr eindrucksvoll bewiesen wurde, stellt der 
deutschlandweite STADTRADELN Wettbewerb eine Chance dar, 
Team- und Sportsgeist sowie die Radverkehrskultur in ange-

Stadtradeln:  

14. Juni bis 04. Juli 2021

Foto: Fahrradbeauftragte Michelle Köhler sammelt mit Kilo-
meter für das Stadtradeln.

Glückwünsche für Matthäus Metzner 
zum 80. Geburtstag
Ende März feierte Matthäus Metzner (r., gemeinsam mit seiner 
Frau, l.), langjähriger Stegauracher Gemeinderat und Kreisrat 
sowie großzügiger Förderer der örtlichen Sportvereine, seinen 
80. Geburtstag. Zu diesem feierlichen Anlass gratulierte Erster 
Bürgermeister Thilo Wagner (Mitte) herzlich im Namen der Ge-
meinde Stegaurach, aber auch ganz persönlich bei einem kurzen 
Treffen unter den geltenden Corona-Auflagen. Landrat Johann 
Kalb schloss sich den Glückwünschen gerne im Namen des 
Landkreises Bamberg und der Kreistagsfußballmannschaft an. 

„Aurachinfo Wer · Wo · 
Was? 2021“ erschienen
Mit diesem Amtsblatt ist Ihnen, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, auch die zwei-
te aktualisierte Ausgabe unserer beliebten „Aurachinfo Wer · Wo · 
Was?“ zugestellt worden. Darin erfahren Sie alles Interessante und 
Wissenswerte über Stegaurach und seine Gemeindeteile. Besonders 
unseren neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern soll die Broschüre zur 
Orientierung dienen, allen anderen als praktisches Nachschlagewerk 
mit Behördenwegweiser der Gemeinde, Vorstellung wichtiger Insti-
tutionen und vielen 
anderen nützlichen 
Hinweisen für den 
Alltag. Im hinteren Teil 
der Broschüre präsen-
tieren wir Ihnen einen 
möglichst umfassen-
den Überblick über 
alle Dienstleistungs- 
und Einzelhandelsbe-
triebe der Gemeinde 
Stegaurach. Vielen 
Dank an alle Unter-
nehmen, die sich trotz 
der schwierigen Co-
rona-Zeit (wieder) an 
der „Aurachinfo Wer · 
Wo · Was?“ beteiligt 
haben! Und vor allem: 
Viel Spaß beim Lesen, 
Schmökern und Ent-
decken!
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Kronkorken sammeln für  
krebskranke Kinder�
Die Gemeinde Stegaurach beteiligt sich 
an der Kronkorken-Sammlung zugunsten 
der Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe, die ein Zapfendorfer Ehe-
paar ins Leben gerufen hat. Bis jetzt wurden schon 700 kg Schrott 
gesammelt - der Gegenwert vom Schrotthändler geht an die Stiftung 
Deutsche Kinderkrebshilfe. 
Machen Sie doch auch mit!
Der Stegauracher Sammelbehälter steht immer Mo. - Do. von 8.00 
- 16.00 Uhr und Fr. von 8.00 - 12.00 Uhr vor dem Bauhof für Kron-
korkenspenden bereit!
Vielen Dank an alle, die schon Kronkorken eingeworfen haben: Die 
erste Tonne ist bereits voll!

Bauhof der Gemeinde pflegt  
Bäume intensiv�
Zur Vermeidung von Hitze- und Frostschä-
den werden in der Gemeinde Stegaurach 
die Jungbäume mit Langzeit-Stammschutzfarbe gestrichen. Besag-
te Schäden entstehen in der Regel bei Jungbäumen nach dem Ver-
pflanzen aus dem geschützten Quartier der Baumschule. Durch das 
Streichen reflektiert die weiße Farbe die starke Sonneneinstrahlung 
und verhindert somit das Aufplatzen der Rinde. Die Folgen werden 
als Rindenbrand oder Frostrisse bezeichnet. Der Schutzzeitraum 
beträgt ca. 5 Jahre. Während dieser Zeit kann sich der Baum an den 
neuen Standort gewöhnen. 
Um bei den Jungbäumen mehr Wasser an die Wurzeln zu bringen, 
setzt der Bauhof der Gemeinde Stegaurach Gießringe aus Kunststoff 
ein. Diese werden um den Wurzelballen herum eingebaut. Bei einem 
Durchmesser von 95cm können so 140 Liter Wasser an den Baum 
gegossen werden. Zudem schützt der Ring vor dem unmittelbaren 
Streusalzeintrag.
Zur mobilen Bewässerung der Bestandsbäume wurden nun zudem 
Bewässerungssäcke angeschafft. Diese werden an Straßenbäumen 
verwendet, wo kein Gießring eingesetzt werden kann. Der Sack 
wird am Stamm befestigt und mit bis zu 60 Litern Wasser gefüllt. 
Die Befüllung erfolgt über einem Wasserfass, die Abtropfzeit in den 
Wurzelbereich beträgt 5 - 8 Stunden.
Die Bäume im innerörtlichen Bestand müssen regelmäßig kontrolliert 
werden. Momentan wird die Dokumentation auf ein digitales Sys-
tem umgestellt. Jeder Baum bekommt eine laufende Nummer und 
wird auf Vitalität und Verkehrssicherheit überprüft. Die Abstände der 
Sichtkontrolle, die von einem geschulten Baumkontrolleur durchge-
führt wird, sind abhängig vom Zustand des Baumes.

Vorbeugende Spritzung gegen den  
Eichenprozessionsspinner
Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen Jahren stieg der Befall 
vom Eichenprozessionsspinner stark an. Die feinen Brennhaare des 
Spinners lösen beim Kontakt auf der Haut und in den Atemwegen 
verschiedene allergische Reaktionen aus. Die Brennhaare der Ei-
chenprozessionsspinner bleiben über Monate hinweg gefährlich. 
Zum Schutz der Bevölkerung werden die gemeindlichen Eichen im 
direkten Siedlungsgebiet mit einem biologischen Spritzmittel, das 
aus pflanzlichen Rostoffen gewonnen wird, gespritzt. Das Mittel ist 
für Mensch und Tier unbedenklich. Es greift in das Häutungssystem 
der Raupen ein und verhindert so die Entwicklung der gefährlichen 
Brennhaare. 
Zusätzlich zur Spritzung versucht die Gemeinde mit dem Aufhängen 
von Nistkästen Kohlmeisen und andere Meisenarten in die Eichen 
zu locken. Die natürlichen Fressfeinde haben auch schon in anderen 
Gebieten die Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner unterstützt.

Fundbüro
Folgende Gegenstände wurden im Fund-
büro abgegeben und können während der 
Öffnungszeiten im Bürgeramt abgeholt 
werden:

Debring	 Fahrrad

Wald zw. Höfen und Schadlos	 Schlüssel mit Karabinerhaken

Bamberger Str./Lerchenweg	� Schmuck, Feinwaage, Lupe, 
Taschenrechner, Schüsselbund

Bürgeramt Stegaurach
Schloßplatz 1, Tel. 0951/99222-31 bzw. -32
E-Mail: buergeramt@stegaurach.de
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Was Hundebesitzer oft vergessen: Wiesen und Felder sind Privatei-
gentum und dürfen auch von Hunden nicht ohne Erlaubnis genutzt 
werden. Viele Hunde tragen Krankheitserreger in sich, die für sie 
selbst harmlos, für Wiederkäuer wie Kühe aber gefährlich sind. Die 
Krankheitserreger können durch den hinterlassenen Kot auf den Fel-
dern übertragen werden. Bitte nutzen Sie daher überall im Gemein-
degebiet Hundekotbeutel und räumen Sie die Hinterlassenschaften 
Ihres Hundes weg! Die Gemeinde Stegaurach stellt dafür die Hunde-
kotbeutelspender zur Verfügung.

Foto: pixabay

AUS DEM ARCHIV
Stegaurach gestern und heute
In unserer Postkarten-Serie im April haben wir ein Exemplar von 1909 mit verschiedenen An-
sichten von Stegaurach veröffentlicht, die teilweise heute noch ähnlich fotografiert werden 
könnten, teilweise so längst nicht mehr erhalten sind. Ebenfalls nicht bis in die heutigen Tage 
existent ist die Mehl- und Spezereihandlung Kratz, die auf der heute abgedruckten antiken Postkarte zu sehen ist.

Die Karte "Dorf Stegaurach" wurde am 19.08.1920 von Stegaurach nach Hof an der Saale verschickt. Es zeigt eine Totalansicht auf 
Stegaurach, wie sie ähnlich heute noch fotografiert werden könnte und gerne auf Postkarten verwendet wurde. Auch die Ansicht der 
Stegauracher Kirche befindet sich auf vielen Stegauracher Postkarten. Eher ungewöhnlich ist die Abbildung eines Ladengeschäfts 
in der Ortsmitte. Es handelte sich dabei aber um das Stegauracher Lebensmittelgeschäft der Familie Kratz und besaß durch die 
Funktion als Nahversorger besondere Bedeutung für die Dorfgemeinschaft. Das Gebäude der damals so genannten „Mehl- und 
Spezereihandlung Kratz“ ist heute das Haus Mühlendorfer Straße 2, doch seit 1920 hat es sich sehr verändert. Durch den Straßen-
aus- und Gehwegebau musste die Treppe weichen; der Eingang liegt heute an der Seite. Im ersten Stock gibt es heute statt dreier 
kleiner zwei große Fenster. Einzig der Giebel entspricht noch dem ursprünglichen Aussehen. Der rückseitige Anbau kam auch erst in 
jüngerer Zeit hinzu. 

Im Protokoll über die Gemeinde-
besichtigung am 14. Oktober 1925 
wurde übrigens der „Kaufladen“ von 
Johann Kratz als einziges Gewerbe 
ohne jeden weiteren Kommentar mit 
„in Ordnung“ bezeichnet. Dass die 
Prüfer des Bezirksamts nichts aus-
zusetzen hatten, kam eher selten vor. 
Gerade bei Lebensmittelläden schau-
te man auch schon damals besonders 
genau hin. 

Auch im nächsten Mitteilungsblatt 
wollen wir Sie an dieser Stelle wieder 
mitnehmen auf eine Zeitreise durch 
die letzten beiden Jahrhunderte und 
Sie mit wunderschönen Postkarten-
ansichten aus der Gemeinde Stegau-
rach verzaubern. Freuen Sie sich also 
auf das nächste Mitteilungsblatt mit 
Schätzen aus der Sammlung von 
Rudolf Hofmann, Unteraurach! Vielen 
Dank dafür, dass wir die antiken Post-
karten hier abbilden dürfen!

Foto: Diese Postkarte wurde am 
19.08.1920 von Stegaurach nach Hof an 
der Saale verschickt. � Quelle: Rudolf Hofmann 

Hunde im Freien unbedingt anleinen!
Für den Hund ist es ein Riesenspaß. Das freie Herumstöbern in den 
Wiesen, das Entdecken interessanter Gerüche auf dem Waldboden 
und das Herumtollen in der Natur. Doch für die heimischen wildle-
benden Tierarten ist dies Stress pur – besonders während der Brut- 
und Setzzeit. Diese dauert etwa von Mitte März bis Mitte Juli. Dann 
bekommen heimische Wildtiere wie Rehe, Hasen, Füchse, Enten, 
oder Singvögel ihre Jungen. Damit die Tiere und ihr Nachwuchs bei 
den Streifzügen freilaufender Hunde nicht gefährdet werden, ist es 
wichtig, dass Halter ihre Vierbeiner überall dort anleinen, wo Wildtie-
re vorkommen können – also in Wäldern, auf Wiesen, Äckern oder 
Feldern.
Werden Vögel beim Brüten oder auch Rehe oder Feldhasen bei der 
Aufzucht ihres Nachwuchses von freilaufenden Hunden gestört, kann 
dies dazu führen, dass die Vögel ihre Nester aufgeben und Rehe und 
Hasen ihren Nachwuchs verlassen. Besonders sind die am Boden 
brütenden heimischen Vögel wie Kiebitz, Wiesenweihe, Feldlerche 
oder der Große Brachvogel betroffen. Kommt es in einem Bereich 
mehrfach zu Störungen, kann es passieren, dass diese sogar in den 
nächsten Jahren als Brut- oder Setzplatz gemieden werden. 

Anleinen ist keine Schikane, sondern wichtiger 
Schutz für andere Tiere!
Daher bittet die Gemeinde Stegaurach alle Hundebesitzer eindring-
lich, ihre Hunde anzuleinen und sich an die Vorgaben zu halten. 
Gerade in den momentan herausfordernden Corona-Zeiten, wo sich 
besonders viele Menschen in der Natur aufhalten, ist gegenseitige 
Rücksichtnahme dringend geboten!
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Amtliche Bekanntmachungen

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Bauausschusses Stegaurach im  
Böttinger Saal im Böttinger’schen Land-
haus in Stegaurach vom 22.03.2021  
(Nr. 2021/BA/003)
Anmerkung: Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-
haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung des Sit-
zungsprotokolls durch den Bauausschuss in einer der nächsten 
Sitzungen.

1. Bürgermeister WAGNER begrüßt alle anwesenden Mitglieder des 
Bauausschusses (BA) und die Zuhörer.
Vor Eintritt in die Tagesordnung fragt 1. Bürgermeister WAGNER, ob 
Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen. Nachdem keine 
Einwände erhoben werden, wird mit der Tagesordnung begonnen.

TOP 01	G enehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung 
vom 22.02.2021 (Nr. 2021/BA/002)

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 22.02.2021 (Nr. 
2021/BA/002) wurde im Ratsinformationssystem veröffentlicht.
Nachdem keine Einwände gegen die Niederschrift vorgebracht wer-
den, gilt diese in der vorliegenden Form als genehmigt.

TOP 02	 Bauantrag zum Einbau von zwei Wohneinheiten ins 
Dachgeschoss und Errichtung von zwei Dachgauben 
auf den Grundstücken Fl.Nrn. 1/1 und 1/2 Gmkg. 
Stegaurach - Stegaurach, Bamberger Straße 20 und 
20a -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Seegasse“. Der Antragsteller möchte 
in dem bestehenden Gebäude das Dachgeschoss mit 2 Wohnungen 
ausbauen und Gauben darauf errichten. Es werden auf den Grund-
stücken Fl.Nr. 1/1 und 1/2 Gmkg. Stegaurach insgesamt 16 Stellplät-
ze nachgewiesen, wobei 1 Stellplatz für das bereits durchgeführte 
Bauvorhaben „Bamberger Straße 18“ bereitgestellt werden muss und 
bereits notariell gesichert ist.

An sich wäre aus Sicht der Bauverwaltung die Durchführung im Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren möglich, sofern die Stellplätze in 
der notwendigen Anzahl nach der gemeindlichen Satzung nachge-
wiesen bzw. auch notariell eingetragen sind. Nachdem bis zum Ver-
sand der Ladung vom Antragsteller kein Nachweis dahingehend 
erbracht wurde, wird seitens der Bauverwaltung das Verfahren im 
einfachen Genehmigungsverfahren durchgeführt. Weil die Nachweise 
der notariell eingetragenen Stellplätze bis zur Bauausschusssitzung 
nicht nachgereicht wurden, sollte der Antrag aufgrund des fehlenden 
Stellplatznachweises nicht befürwortet werden. Eine Zurückstellung 
des Vorhabens ist aufgrund der Fiktionsfrist nicht möglich.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem Antrag zum Ausbau 
des Dachgeschosses in 2 Wohneinheiten und Errichtung von 
Dachgauben nicht zuzustimmen, nachdem die notwendige Anzahl 
der Stellplätze notariell nicht eingetragen und zugewiesen wurde.

TOP 03	 Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Garage auf dem Grundstück Fl.Nr. 590/61 Gmkg. 
Stegaurach - Stegaurach, Lerchenweg 36 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Kreuzweiher“ und stimmt mit einigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht überein.

Die Antragstellerin möchte auf dem Grundstück ein Einfamilienhaus 
mit asymmetrischem Satteldach errichten. Das Gebäude soll mit zwei 
normalen Geschossen und einer geringeren Dachneigung als im Be-
bauungsplan festgelegt, errichtet werden. Für die Planung werden 
Befreiungen hinsichtlich der Baugrenze, der Firstrichtung, der 
Dachneigung (28 – 36 Grad, geplant 22 Grad) und der Geschossigkeit 
(B-Plan I, geplant II) benötigt.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorhaben das Einvernehmen 
erteilt und die notwendigen Befreiungen in Aussicht gestellt werden. 

Sämtliche Befreiungen wurden in dem Bebauungsplangebiet bereits 
ausgesprochen. Die Errichtung eines zweiten Normalgeschosses be-
inhaltet gleichzeitig eine Erhöhung des Kniestocks. Die Unterschriften 
der Nachbarn wurden eingeholt. Die Ableitung des Abwassers muss 
im Trennsystem erfolgen. Die Erdgeschossfußbodenoberkante 
(EFOK) ist vor Ort mit der Gemeinde abzusprechen.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Antrag 
auf Errichtung eines Einfamilienhauses zuzustimmen und spricht die 
Befreiungen für die Überschreitung der Baugrenze, der Geschossig-
keit (Kniestock inbegriffen), der Dachneigung und der Firstdrehung 
aus. Die Ableitung des Abwassers ist auf dem Baugrundstück im 
Trennsystem herzustellen und ggfs. erst vor Einlauf in den Hauptkanal 
zusammenzuführen. Die Höhe der EFOK ist vor Baubeginn mit der 
Gemeinde auf dem Baugrundstück abzusprechen.

TOP 04	 Bauantrag zur Nutzungsänderung von Lagerflächen 
und einer Teilverkaufsfläche zu 4 Wohneinheiten auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 590/96 Gmkg. Stegaurach - 
Stegaurach, Bamberger Straße 33 - *WIEDERBE-
HANDLUNG*

Die Nutzungsänderung bezieht sich auf ein Grundstück im rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan „Kreuzweiher“ und stimmt mit einer Fest-
setzung des Bebauungsplanes nicht überein.

Die Antragstellerin möchte Teile des bestehenden Gebäudes im Erd-
geschoss sowie im Keller umnutzen und 4 Wohneinheiten (1 im Keller, 
3 im Erdgeschoss) schaffen. Die Wohnung im Keller wird als Souter-
rainwohnung mit Lichtgraben Richtung Süden geplant.

Das betreffende Grundstück ist im Bebauungsplan als Sonderge-
bietsfläche (SO) nach § 11 BauNVO ausgewiesen. Nach Punkt 2 der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Kreuzweiher“ ist genau defi-
niert, dass im Erdgeschoss des Sondergebietes nur Anlagen nach § 4 
Abs. 2 Nr. 2 BauNVO, sowie nach § 13 BauNVO zulässig sind. Hierzu 
zählen Läden, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nichtstörende Gewerbebetriebe und Räume für freiberuflich 
Tätige. Erst ab dem 1. Geschoss sind Räume für freiberuflich Tätige 
und Wohnungen zulässig.

Aufgrund der detaillierten Darstellung des Gebietscharakters (SO) im 
Bebauungsplan war es bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 
bewusst gewollt, dass hier explizit Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss 
nach den §§ 4 Abs. 2 Nr. 2, 11 und 13 BauNVO zugelassen werden. 
Nach nochmaliger Prüfung sieht die Bauverwaltung hier einen Grund-
zug der Planung verletzt und hält die Erteilung des Einvernehmens 
mit Befreiungen für rechtlich unzulässig. Die Bauverwaltung empfiehlt 
den Antrag auf Nutzungsänderung komplett abzulehnen. Bauliche 
Veränderungen wie beantragt müssen über ein Bauleitplanverfahren 
geregelt werden. Die entstehenden Kosten des Verfahrens sind von 
der Antragstellerin zu tragen.

a) Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, der vorliegenden Nut-
zungsänderung das Einvernehmen nicht zu erteilen und spricht keine 
Befreiung für die Errichtung der Wohnungen im Erdgeschoss und im 
Keller aus.

b) Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, der Empfehlung der Bau-
verwaltung zu folgen und spricht sich dafür aus, dass bauliche Verän-
derungen, wie sie jetzt beantragt wurden, nur über ein 
Bauleitplanverfahren sowie in Absprache mit der Gemeinde geneh-
migt werden können, da hier ein Grundzug der Planung verletzt ist. 
Die Kosten für das Bauleitplanverfahren haben die Antragsteller zu 
tragen.

TOP 05	 Bauantrag zur Errichtung eines Zweifamilienhauses 
mit Garage/Carport und Geräteraum auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 858/34 Gmkg. Stegaurach - Debring, Ap-
felallee 15 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan und stimmt mit einigen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes nicht überein.
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Die Antragstellerin plant die Errichtung eines Zweifamilienhauses mit 
Garage, Carport und Geräteraum. Für die Errichtung werden Befrei-
ungen für die Überschreitung der Garage mit Geräteraum sowie der 
Dachart für die Garage benötigt. Das Wohngebäude befindet sich in-
nerhalb der festgesetzten Baugrenzen. Entgegen der bereits ausge-
sprochenen Genehmigungen in der Vergangenheit wird das Gebäude 
ohne die Befreiung für die Höhenlage geplant, da das Gebäude für 
eine altersgerechte Nutzung mit möglichst wenig Stufen auskommen 
wird. Dementsprechend liegt das Gebäude nicht auf einer Linie mit 
den bereits genehmigten Wohnhäusern.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorhaben zugestimmt und 
die benötigten Befreiungen ausgesprochen werden. Der Versetzung 
der Garagen auf die Westseite wurde bereits des Öfteren zugestimmt 
und ist aus topographischer Sicht sinnvoll. Die Befreiung für das 
Flachdach auf der Garage u. dem Carport ist aufgrund der teilweisen 
Nutzung als Terrassenfläche bzw. als Begrünung gedacht. Die Ent-
wässerung erfolgt im Trennsystem. Die Höhe der Erdgeschossfußbo-
denoberkante (EFOK) ist vor Baubeginn mit der Gemeinde Stegaurach 
auf dem Baugrundstück festzulegen.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bau-
vorhaben das Einvernehmen zu erteilen und spricht die Befreiungen 
für die Flachdachgarage bzw. Carport und die Überschreitung der 
Baugrenze für das Garagen- und Carportgebäude aus. Die Entwässe-
rung hat im Trennsystem zu erfolgen. Die Höhe der EFOK ist vor Ort 
mit der Gemeinde Stegaurach auf dem Baugrundstück abzuspre-
chen.

TOP 06	 Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Carport auf dem Grundstück Fl.Nr. 96 Gmkg. Höfen - 
Höfen, Scherweg 1 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Scherweg“ sowie „Scherweg – 1. Än-
derung“ und stimmt mit einer Festsetzung des Bebauungsplanes 
nicht überein.

Die Antragstellerin möchte auf dem Grundstück ein zweigeschossi-
ges Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichten. Für die Errichtung 
des Vorhabens benötigt die Antragstellerin eine Befreiung hinsichtlich 
der Versetzung der Garage von der Süd-Westseite auf die Nord-West-
seite des Grundstücks. Begründet wird dies einerseits mit der Errich-
tung einer Schallschutzmaßnahme Richtung südlicher Gartenfläche, 
andererseits mit dem Mehrwert an Gartenfläche auf der Südseite des 
Grundstücks.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorhaben das Einvernehmen 
erteilt und die Befreiung der Garagenversetzung ausgesprochen wer-
den, da die Errichtung einer Art Schallschutzwand in Form der Gara-
ge in dem Bereich der Kreisstraße berechtigt ist. Die Unterschriften 
der Nachbarn wurden eingeholt. Die Höhe der Erdgeschossfußbo-
denoberkante (EFOK) ist vor Baubeginn auf dem Baugrundstück mit 
der Gemeinde Stegaurach abzusprechen.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bau-
vorhaben das Einvernehmen zu erteilen und spricht die Befreiung für 
die Versetzung der Garage auf die Nord-Westseite aus. Die Höhe der 
EFOK ist vor Baubeginn mit der Gemeinde Stegaurach auf dem Bau-
grundstück abzusprechen.

TOP 07	 Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Doppelgarage auf dem Grundstück Fl.Nr. 858/41 
Gmkg. Stegaurach - Debring, Apfelallee 8 - *WIEDER-
BEHANDLUNG*

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Apfel-Allee“ und stimmt mit einigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht überein.

Die Grundstückseigentümer möchten auf dem Grundstück ein Einfa-
milienhaus mit Doppelgarage errichten und benötigen Befreiungen 
hinsichtlich der westlichen Baugrenze für die Garage sowie die Er-
richtung eines Flachdaches auf der Garage. Entgegen der ersten 
Planung wird der im Norden geplante Gebäudeteil an der Ortsstraße 
„Apfelallee“ im Bereich des Wohngebäudes mit einem Pultdach er-
richtet.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorhaben inklusive der Be-
freiungen für die westliche Baugrenze und die Errichtung der Flach-

dachgarage zugestimmt werden. Die anliegenden Nachbarn im 
Baugebiet wurden beteiligt und haben ihr Einvernehmen erteilt. Die 
südlichen Gewerbebetriebe, die unterhalb des Baugebiets liegen, 
wurden nicht beteiligt. Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Die 
Erdgeschossfußbodenoberkante (EFOK) ist vor Baubeginn mit der 
Gemeinde Stegaurach auf dem Baugrundstück abzusprechen.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bau-
vorhaben das Einvernehmen zu erteilen und spricht die Befreiungen 
für die Überschreitung der Baugrenze für die Garage und der Flach-
garage aus. Die EFOK ist im Vorfeld mit der Gemeinde Stegaurach 
abzustimmen. Die Entwässerung hat im Trennsystem zu erfolgen.

TOP 08	 Bauantrag zur Erneuerung des Dachstuhls und Um-
bau des bestehenden Wohnhauses auf den Grundstü-
cken Fl.Nrn. 630 und 630/1 Gmkg. Stegaurach - Debring, 
Würzburger Straße 8 - 

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich außerhalb 
eines Bebauungsplangebietes, jedoch innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile, und muss nach den Vorschriften § 34 BauGB, der 
umliegenden Bebauung, beurteilt werden.

Die Antragstellerin möchte den bestehenden Dachstuhl auf dem 
Hauptgebäude und der Garage entfernen, die seitlichen Wände des 
Bestandsgebäudes aufmauern (Holzständerbauweise) und mit einem 
neuen Dachstuhl versehen. Es werden insgesamt 4 Stellplätze nach-
gewiesen, welche der gemeindlichen Stellplatzsatzung entsprechen. 
Der Doppelcarport kann aufgrund der geringen Breite von 4,90 m 
nicht als Doppelcarport angesehen werden. Die Unterschriften der 
Nachbarn wurden eingeholt.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bauan-
trag zur Dachstuhlsanierung das Einvernehmen zu erteilen. Im nördli-
chen Carport wird aufgrund der geringen Breite nur 1 Stellplatz 
anerkannt.

TOP 09	 Bauantrag zum Um- und Ausbau einer bestehenden 
Halle zu Kühl- und Tiefkühlräumen sowie Bereitstel-
lung / Versand inkl. Verarbeitungsbereich (Achsen 9 - 
18) als Erweiterung der bestehenden Produktion, in 
dem bereits 2016 ausgebauten angrenzenden Hallen-
teil (Achsen 15 - 24) auf dem Grundstück Fl.Nr. 749 
Gmkg. Höfen - Debring, Industriestraße 2 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich im rechts-
verbindlichen Bebauungsplan „Gewerbegebiet“ und stimmt mit allen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes überein.

Das antragstellende Unternehmen möchte, um die Kapazitäten zu 
erweitern, Teile einer Lagerhalle zu Kühl- und Tiefkühlräumen umbau-
en, sowie Bereitstellung / Versand inkl. Verarbeitungsbereich als Er-
weiterung der bestehenden Produktion baulich verändern. Bis auf die 
Errichtung eines zweiten Stickstoffsilos auf der Südseite und Aufbau 
von zwei technischen Geräten auf der Nordseite finden alle baulichen 
Veränderungen im Inneren des Gebäudes statt.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann nach planungsrechtlicher Prüfung 
dem Vorhaben zugestimmt werden. Sämtliche Prüfungen in Bezug 
auf Geruch, Lärm etc. sind von den Fachabteilungen des Landrat-
samtes Bamberg durchzuführen. Die Unterschriften der Nachbarn 
wurden weitestgehend eingeholt. Dem Nachbarn, von dem die Unter-
schrift fehlt, wurde ein Plansatz zugesandt.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bau-
vorhaben das Einvernehmen zu erteilen. Im Landratsamt Bamberg 
sind alle für das Vorhaben notwendige Fachabteilungen zu beteiligen.

TOP 10	 Bauantrag zur Errichtung einer Überdachung auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 30 Gmkg. Höfen - Höfen, Höfener 
Hauptstraße 18 -

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich außerhalb 
eines Bebauungsplangebietes, jedoch innerhalb im Zusammenhang 
bebauter Ortsteile und muss nach den Vorschriften des § 34 BauGB, 
der umliegenden Bebauung, beurteilt werden.

Die Antragstellerin möchte auf der kompletten Ostseite des Be-
standsgebäudes ein Vordach errichten und benötigt hierfür einen 
Bauantrag.
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Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Vorhaben das Einvernehmen 
erteilt werden. Die Unterschriften der Nachbarn wurden eingeholt.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem vorliegenden Bauan-
trag auf Errichtung eines Vordaches das Einvernehmen zu erteilen.

TOP 11	�F ormlose Anfrage zur Errichtung eines Grillplatzes mit 
Sitzecke und Errichtung von Kfz- und Fahrradstell-
plätzen auf dem Grundstück Fl.Nr. 289 Gmkg. Höfen - 
Höfen, Höfener Hauptstraße 18 -

Die formlose Anfrage bezieht sich auf ein Grundstück außerhalb eines 
Bebauungsplangebietes, sowie außerhalb im Zusammenhang be-
bauter Ortsteile und muss nach den Vorschriften des § 35 BauGB, 
dem Außenbereich, beurteilt werden.

Die Antragstellerin möchte nördlich des Bebauungsplangebietes Hö-
fen (Änderung 1.c Biergarten) offene Stellplätze für Kfz-Fahrzeuge 
und Fahrräder sowie ein Grillhaus mit Sitzfläche errichten.

Aus Sicht der Bauverwaltung befindet sich das Grillhaus mit Sitzflä-
che in der vorgelegten Planung im Außenbereich. Nachdem der Au-
ßenbereich jedoch von jeglicher Bebauung freizuhalten ist, kann für 
das Grillhaus das Einvernehmen nicht in Aussicht gestellt werden. 
Auch eine Verschiebung der baulichen Anlage in den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes (Biergarten) bringt keine rechtliche Änderung. 
Die Fläche des Biergartens ist im Bebauungsplan ohne jegliches Bau-
recht vorgesehen, so dass eine Bebauung mit einer baulichen Anlage 
hier einen Grundzug der Planung verletzen würde.
Die geplante Bebauung wäre nur über die vorherige Durchführung 
eines Bauleitplanverfahrens inkl. Änderung des Flächennutzungspla-
nes möglich, bei der die Antragsteller die Kosten für das Verfahren 
übernehmen müssten.

a) Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, die Anfrage auf Errichtung 
eines Grillhauses mit Sitzgelegenheit nicht zu befürworten, da sich 
das Grillhaus im Außenbereich befindet und die Errichtung von offe-
nen Stellplätzen im Außenbereich rechtlich nicht zulässig ist.

b) Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt der Empfehlung der Bau-
verwaltung zu folgen und spricht sich dafür aus, dass bauliche Verän-
derungen, wie sie jetzt beantragt wurden, nur über ein 
Bauleitplanverfahren sowie in Absprache mit der Gemeinde zugelas-
sen werden können, da hier ein Grundzug der Planung verletzt ist. Die 
Kosten für das Bauleitplanverfahren haben die Antragsteller zu tra-
gen.

TOP 12	 Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Wohnge-
bäudes auf den Grundstücken Fl.Nrn. 34 und 303 
Gmkg. Mühlendorf - Mühlendorf, Brückenstraße 12 - 
*WIEDERBEHANDLUNG*

Das Bauvorhaben auf dem o.g. Grundstück befindet sich außerhalb 
eines Bebauungsplangebietes und wurde bereits in der Bauaus-
schusssitzung am 26.10.2020 (TOP 06) behandelt.

Die Antragstellerin möchte ein bestehendes Nebengebäude abreißen 
und in zweiter Reihe ein Wohnhaus errichten. Der Bauausschuss 
Stegaurach lehnte den gestellten Vorbescheid mit der Begründung 
ab, dass sich das geplante Gebäude größtenteils im Außenbereich 
(auch außerhalb der Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan) befin-
det und die Gefahr der Eröffnung für eine zweite Baureihe entsteht.

Die Bauwerberin hat das Gebäude nach der ersten Entscheidung 
weiter Richtung Osten verrutscht, so dass sich ein Großteil des Ge-
bäudes nun innerhalb der zulässigen Fläche im Flächennutzungsplan 
befindet. Das Landratsamt Bamberg schreibt nach ausgiebiger Prü-
fung: „…. Selbst wenn man es als Außenbereich betrachtet, liegt das 
Bauvorhaben augenscheinlich innerhalb des Flächennutzungsplanes 
und könnte nach § 35 Abs. 2 BauGB genehmigt werden; bei Festhal-
ten des gemeindlichen Standpunktes wäre die Ersetzung des Einver-
nehmens denkbar“.

In der Bauausschusssitzung am 22.02.2021 (TOP 16) wurde die ge-
änderte Variante erneut besprochen und mehrheitlich nicht befürwor-
tet.

Aus Sicht der Bauverwaltung war die Begründung des Landratsam-
tes Bamberg nach der Umplanung zwar berechtigt und das Gebäude 

befände sich nun größtenteils in der Wohnbaufläche des Flächennut-
zungsplanes. Nichtsdestotrotz wäre die Eröffnung einer zweiten Bau-
reihe zu befürchten, so dass weitere Flächen im Aurachgrund 
überbaut werden könnten. Die Heranziehung des Anwesens „Erlen-
weg 1“ als Begründung für eine zweite Baureihe ist aus Sicht der 
Bauverwaltung absolut nicht vertretbar, da der „Erlenweg 1“ über eine 
öffentliche Erschließungsstraße erreichbar ist und in die Planungen 
für die Erneuerung des Flächennutzungsplanes bereits mit aufge-
nommen wurde, so dass dieses Anwesen künftig innerhalb der 
Wohnbaufläche des Flächennutzungsplanes liegt. Im § 78 Abs. 4 
WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen nach §§ 
30, 33, 34 und 35 BauGB in Überschwemmungsgebieten untersagt, 
es sei denn, es handelt sich um hochwasserschützende Maßnahmen, 
wie die Errichtung oder Sanierung von z.B. Deichen etc.

In einem persönlichen Gespräch zwischen dem LRA Bamberg und 1. 
Bürgermeister WAGNER wurden nach der letzten Bauausschusssit-
zung die jeweiligen Standpunkte erörtert. Das LRA Bamberg sieht die 
am 22.02.2021 behandelte Variante als genehmigungsfähig an, hat 
aber in Absprache mit der Bauherrin eine nochmalige weitere Ver-
schiebung Richtung Osten veranlasst. Die neueste Variante schließt 
mit der westlichen Hausgrenze am Balkon des nördlichen Nachbarn 
ab, so dass hier kein Gebäude aus der fiktiven Baulinie herausragt.

Aus Sicht der Bauverwaltung muss der Bauausschuss darüber ent-
scheiden, ob die neu eingereichte Variante (Abschluss Hauswand – 
Balkon zum nördlichen Nachbarn) befürwortet werden kann. Die 
Befürchtung einer zweiten Baureihe lässt sich nicht begründen, da 
das Gebäude im Wesentlichen weiter Richtung Osten verschoben 
wurde.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, der vorliegenden neuen 
Variante zuzustimmen, bei welcher die westliche Hauswandseite mit 
dem benachbarten Balkon auf dem Grundstück Fl.Nr. 33 abschließt. 
Die gemeindliche Stellplatzsatzung ist trotz der Verschiebung nach 
Osten zu beachten und einzuhalten.

TOP 13	 Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines 
Gartenhauses und eines Holzanbaus auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 412/10 Gmkg. Stegaurach - Stegaurach, 
Amselweg 2 -

Die isolierte Befreiung bezieht sich auf ein Grundstück im rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan „Nordgebiet“ und stimmt mit der Festset-
zung der Baugrenzen nicht überein.

Der Antragsteller möchte auf der südlichen Gartenseite ein Gartenge-
rätehäuschen errichten und benötigt hier eine Befreiung, da das 
Häuschen als bauliche Anlage außerhalb der Baugrenzen errichtet 
werden soll.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Antrag auf isolierte Befreiung 
zugestimmt und diese ausgesprochen werden. Die Unterschriften der 
Nachbarn wurden eingeholt.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem Antrag auf isolierte 
Befreiung zuzustimmen und spricht die Befreiung für die Errichtung 
des Gartengerätehauses außerhalb der Baugrenzen aus.

TOP 14	 Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines 
Gartengerätehauses mit Dachbegrünung auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 680/112 Gmkg. Höfen - Waizendorf, 
Teichäckerstraße 3a -

Die isolierte Befreiung bezieht sich auf ein Grundstück im rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan „Teichäcker“ und stimmt mit der Festset-
zung der Baugrenzen nicht überein.

Der Antragsteller möchte an der östlichen Grundstücksgrenze ein 
Gerätehaus errichten und benötigt hier eine Befreiung, da das Gerä-
tehaus als bauliche Anlage außerhalb der Baugrenzen geplant ist. Bei 
dem direkt angrenzenden Nachbarn des Doppelhauses wurde einer 
identischen Planung zugestimmt. Die Stellplätze werden nun allesamt 
vor dem Gerätehaus errichtet, so dass sich hier auch zum angrenzen-
den Doppelhaus ein einheitliches Bild ergibt.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Antrag auf isolierte Befreiung 
zugestimmt und diese ausgesprochen werden. Die Unterschriften der 
Nachbarn wurden eingeholt.



� Amtliche Bekanntmachungen12

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem Antrag auf isolierte 
Befreiung zuzustimmen und spricht die Befreiung für die Errichtung 
außerhalb der Baugrenzen aus. In der eingereichten Zeichnung sind 
die Grundstücksgrenze und der Dachüberstand zu berichtigen.

TOP 15	 Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung eines 
Gartengerätehauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 232/12 
Gmkg. Hartlanden - Hartlanden, Rothenbühlstraße 14 -

Die isolierte Befreiung bezieht sich auf ein Grundstück im rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan „Dellerhofer Berg“ und stimmt mit der 
Festsetzung der Baugrenzen nicht überein.

Der Antragsteller möchte an der östlichen Grundstücksgrenze ein 
Gerätehaus errichten und benötigt hier eine Befreiung, da das Häus-
chen als bauliche Anlage außerhalb der Baugrenzen errichtet werden 
soll.

Aus Sicht der Bauverwaltung kann dem Antrag auf isolierte Befreiung 
zugestimmt und diese ausgesprochen werden. Die Unterschriften der 
Nachbarn wurden eingeholt.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dem Antrag auf isolierte 
Befreiung zuzustimmen und spricht die Befreiung für die Errichtung 
des Gerätehauses außerhalb der Baugrenzen aus.

TOP 16	F ormlose Anfrage zum Abbruch des bestehenden 
Wohnhauses und Neubau eines Einfamilienhauses auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 95/2 Gmkg. Stegaurach - 
Stegaurach, Bamberger Straße 32 -

Die formlose Anfrage bezieht sich auf ein Grundstück außerhalb eines 
Bebauungsplanes, jedoch innerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile und muss nach den Vorschriften des § 34 BauGB, der umlie-
genden Bebauung, beurteilt werden. Derzeit befindet sich auf dem 
Grundstück ein Wohngebäude im Altbestand (Baujahr 1965) mit einer 
Geschossigkeit E+D und Walmdach.

Der Antragsteller möchte das bestehende Wohngebäude abreißen 
und durch ein Wohngebäude mit der Höhenlage E+I und Pultdach 
ersetzen. Nachdem das Grundstück relativ schmal geschnitten ist, 
wird eine direkte Zufahrt zum Grundstück über das südliche Grund-
stück Fl.Nr. 95 geplant. Nach derzeitigem Stand kann die Umsetzung 
der gemeindlichen Stellplatzsatzung nicht gewährleistet werden.

Aus Sicht der Bauverwaltung ist die vorliegende Planung kritisch zu 
bewerten, da weder die Frage der Stellplätze noch der Zufahrt geklärt 
ist. Eine Anbindung des Grundstücks über die südliche Flur sollte 
nicht befürwortet werden. 
Die Mitglieder des Bauausschusses nehmen die Ausführungen der 
Bauverwaltung zur Kenntnis, halten jedoch eine Neubebauung für 
denkbar, sofern die Abstandsflächen und die gemeindliche Stellplatz-
satzung eingehalten werden können. Eine Zufahrt über die südliche 
Flur wird seitens des Bauausschusses nicht befürwortet. Denkbar 
wäre eine Verschiebung des Gebäudes Richtung Süden, so dass an 
der Nordseite des Grundstücks noch die notwendigen Stellplätze er-
richtet werden können.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach hält eine Neubebauung, wie vom An-
tragsteller angefragt, für denkbar und stellt das Einvernehmen in 
Aussicht, sofern die Stellplatzsituation rechtmäßig geklärt und umge-
setzt ist. Eine Zufahrt über die südliche Flur wird nicht zugelassen.

TOP 17	 Antrag auf Anpachtung einer gemeindlichen Teilfläche 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 940 (nach Flurbereinigung) 
Gmkg. Mühlendorf - Mühlendorf, Nähe Brunnleite - 

Die betreffende Teilfläche, welche im Eigentum der Gemeinde ist, 
befindet sich südlich des Bebauungsplangebietes „Brunnleite“ und 
ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche dargestellt. Auf Teilen der 
Fläche befindet sich eine Streuobstwiese. Die Fläche, die gepachtet 
werden soll, ist ohne Baumbestand und wird auch laut Angaben der 
Antragstellerin seit Jahren von ihr gepflegt, da hier keine Mäharbeiten 
stattfinden.

Die Antragstellerin möchte das Grundstück (ca. 62 qm) pachten und 
darauf eine vielfältige Blumenwiese für Insekten und andere Kleinle-
bewesen schaffen, um das Ökosystem der Artenvielfalt zu fördern.

Aus Sicht der Bauverwaltung und der Biodiversitätsbeauftragten in 
der Gemeinde Stegaurach spricht nichts gegen eine Verpachtung der 
Fläche zu den gemeindlichen Konditionen.

Beschluss:
Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, der Verpachtung der be-
troffenen Fläche von ca. 62 qm zuzustimmen. Die Verwaltung wird 
beauftragt den Pachtvertrag auszuarbeiten. Die Dauer des Pachtver-
hältnisses soll von der Verwaltung festgelegt werden.

TOP 18	I nformationen des Bürgermeisters

1. Bürgermeister WAGNER informiert über folgende Angelegenheiten: 

18.1	 Schreiben der Obersten Bauaufsichtsbehörde (Bayeri-
sches Staatsministerium des Innern) an die Landratsämter in 
Bezug auf die Ersetzung des Einvernehmens im Falle einer ge-
meindlichen Ablehnung

1. Bürgermeister WAGNER teilt mit, dass die Oberste Bauaufsichts-
behörde ein Schreiben an alle Landratsämter herausgegeben hat, wie 
aufgrund verschiedener Rechtsprechungen aus der Vergangenheit 
mit der Ablehnung des gemeindlichen Einvernehmens umgegangen 
werden muss.

Aufgrund eines BGH-Urteils aus dem Jahr 2010 kann sich eine Unte-
re Bauaufsichtsbehörde wie das Landratsamt Bamberg im Falle einer 
unzulässigen Ablehnung eines Baugesuches schadensersatzpflichtig 
machen. Dementsprechend kann die Untere Bauaufsichtsbehörde 
bei einer Versagung nach § 36 BauGB nicht mehr den Gemeinden 
folgen, weil ausschließlich der Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde 
das Haftungsrisiko für die Schadensfolgen eines rechtswidrig versag-
ten gemeindlichen Einvernehmens trägt. An die Stelle der bisherigen 
Amtspflicht der Gemeinde gegenüber dem Bauherrn, rechtmäßig 
über ihr Einvernehmen zu entscheiden, ist die Amtspflicht der Bau-
aufsichtsbehörde zur Ersetzung des rechtswidrig versagten gemeind-
lichen Einvernehmens getreten.

Die Ausführung dient dem Bauausschuss zur Kenntnis.

TOP 19	 Verschiedenes, Wünsche, Anfragen

Keine.

Im Monat Mai 2021 geplante öffentliche 
Sitzungen der Kommunalvertretungsor-
gane:
•  �Gemeinderat Stegaurach, Di. 11.05.2021, 19.00 Uhr 

Bürgersaal Stegaurach, Schulplatz 3
•  �Bauausschuss Stegaurach, Mo. 17.05.2021, 18.00 Uhr  

Böttinger Saal im Böttinger´schen Landhaus, Schloßplatz 3
•  �Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport,  

Mi. 19.05.2021, 18.00 Uhr 
Böttinger Saal im Böttinger´schen Landhaus, Schloßplatz 3

Achtung:	�Bei den vorgenannten Angaben handelt es sich um eine 
unverbindliche Terminvorplanung. Bitte entnehmen Sie 
der Bekanntmachung an den gemeindlichen Anschlagta-
feln, ob, wann und wo die geplante Sitzung tatsächlich 
stattfindet. In der Bekanntmachung ist auch die Tagesord-
nung der Sitzung aufgeführt.

Übung der US Streitkräfte
Von 3. bis 31. Mai 2021 findet im Gemeindebereich Stegaurach 
eine Manöverübung der US Streitkräfte Deutschland statt. Dabei 
sind Fahrzeuge und Hubschrauber im Einsatz – auch in der 
Nacht. Bei den Hubschraubern sind zudem Außenlandungen 
möglich. Die Bevölkerung soll sich bitte von den Einrichtungen 
der übenden Truppe fernhalten. In dem Übungszeitraum werden 
ohne besondere öffentliche Ankündigung immer wieder Übun-
gen stattfinden. Die Bevölkerung möchte sich bitte von liegen-
gebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition u.ä. fernhalten, da 
hiervon durchaus Gefahren ausgehen. Zur Schadensabwicklung 
erteilt die Gemeinde (Art. 58 BayGO) und das Landratsamt Bam-
berg (Tel. 0951/85-343), nähere Auskünfte.
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Bewerbung für gemeindliche Bauplätze „Am Steinig II“ in Mühlendorf startet 

Am 01.05.2021 startet die Bewerbungsfrist für sieben gemeindliche Bauplätze im Neubaugebiet „Am Stei-
nig II“ in Mühlendorf. Diese Grundstücke sollen insbesondere nach sozialen Kriterien vergeben werden.

In der Gemeinderatssitzung am 08.12.20 wurde dafür ein Einheimischenmodell eingehend vorgestellt und besprochen. Neben dem Ein-
kommen und dem Vermögen bringen laut Satzung etwa die Zahl der Kinder, ein ausgeübtes Ehrenamt oder pflegebedürftige Verwandte 
ersten Grades Sozialpunkte. Wichtig war den Gemeinderäten, dass nicht nur aktuell in der Gemeinde Lebende Vorrang vor auswärtigen 
Bewerbern haben, sondern auch Stegauracher, die länger hier gelebt haben und wieder zurückkehren wollen. Über 100 Bewerber haben 
sich bereits bei der Gemeinde mit einer Initiativbewerbung gemeldet.

Über die geltenden Einheimischenmodell-Richtlinien können sich alle Interessenten gerne ausführlich auf der Homepage der Gemeinde 
Stegaurach informieren unter Ortsrecht/Satzungen: 

https://www.stegaurach.de/ortsrecht

Weiteres Vorgehen:

Wer Interesse an einem der sieben ausgewiesenen Grundstücke 
(s. Plan im Anschluss) hat, sendet bitte ab 01.05.2021 eine kurze 
E-Mail mit seinen Kontaktdaten an: 

planenundbauen@stegaurach.de

Bitte vermerken Sie in dieser Mail bereits, ob Sie wohnhaft in 
Stegaurach sind, früher einmal hier gewohnt haben, hier arbeiten 
oder in einem Stegauracher Verein aktiv sind. 

Das Bauamt nimmt anschließend Kontakt zu Ihnen auf und fordert 
die konkreten Auskünfte und Unterlagen bei Ihnen an. Anschlie-
ßend werden alle eingegangenen Bewerbungen eingehend und 
unabhängig geprüft sowie die Punkte nach dem Einheimi-
schen-Modell vergeben.

Die Bewerbungsfrist endet am 15.06.2021!

Maßstab 1:1000
Erstellt am: 20.04.2021

grüner Punkt: Einzel- bzw. Doppelhäuser
roter Punkt: Einzelhäuser

Blick auf den Bauplatz 617/25.

Blick auf den Bauplatz 617/21.

Blick auf die Bauplätze 617/47 - 43
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Wasserrecht;
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Bau-
gebiet „Am Steinig II“, Mühlendorf, in die Aurach 
durch die Gemeinde Stegaurach 	 und
Befreiung von den Festsetzungen der Verord-
nung des Landratsamtes Bamberg über das 
Wasserschutzgebiet für die Tiefbrunnen I-IV in 
Stegaurach für die Wasserversorgung des Zweck-
verbandes zur Wasserversorgung der Auracher 
Gruppe
Die Gemeinde Stegaurach erhielt mit Bescheid des Landratsam-
tes Bamberg vom 9. April 2021, Az. 42.2-641.81-Nr. 107/2020 
die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten Niederschlags-
wasser aus dem Baugebiet „Am Steinig II“, Mühlendorf, in die 
Aurach.  
Die Ausfertigung des Bescheides der wasserrechtlichen Erlaub-
nis mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer Ausfertigung der 
Planunterlagen liegen in der Zeit vom 04.05.2021 bis 20.05.2021 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme bei der Gemeinde 
Stegaurach, Zimmer EG 2, aus.
Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt der Er-
laubnisbescheid auch gegenüber den Betroffenen, die keine 
Ausfertigung des Bescheides erhalten haben, als zugestellt (Art. 
74 Abs. 4 BayVwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-schrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- �Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGOÄndG) vom 22. Juni 
2007 (GVBl S. 390) entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 
Abs. 2 AGVwGO). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.

- �Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

- �Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

gez. Wiltschka
Regierungsrat

Grundstücksverkäufe im  
Ortsgebiet Stegaurach�

Grundstücksverkäufe im Ortsgebiet 
Stegaurach 
 
Die Gemeinde Stegaurach bietet Grundstücksverkäufern 
oder Eigentümern, die mit dem Gedanken spielen ein 
Grundstück zu verkaufen, eine besondere Dienstleistung 
an. 
 
Aufgrund der nach wie vor sehr hohen Nachfrage an 
Bauplätzen und zahlreicher offener Baulücken im gesam-
ten Ortsgebiet möchte die Gemeinde Stegaurach alle 
Grundstückseigentümern durch die Veröffentlichung auf 
ihrer Homepage unter www.stegaurach.de behilflich sein, 
Grundstücke zu inserieren. Dies kann auf Wunsch ano-
nymisiert (über die Gemeindeverwaltung!), oder direkt im 
Kontakt mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer ge-
schehen.  
 
Gerne helfen Ihnen unsere Mitarbeiter im Bauamt, Ihr Grundstück zu veröffentlichen. Bei 
Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tel.-Nr. 0951 – 99 222 -41 oder -43 zu Verfügung. 
 

WICHTIG:  
 
Die Veröffentlichung des betreffenden Grundstücks erfolgt lediglich auf der Homepage 
www.stegaurach.de und ist kostenlos. Die Gemeinde Stegaurach tritt nicht als Makler auf, 
verlangt keine Gebühren und erhält keine Vermittlerprovision! 
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Die Gemeinde Stegaurach bietet Grund-
stücksverkäufern oder Eigentümern, die 
mit dem Gedanken spielen ein Grund-
stück zu verkaufen, eine besondere 
Dienstleistung an:

Aufgrund der nach wie vor sehr hohen 
Nachfrage an Bauplätzen und zahlrei-
cher offener Baulücken im gesamten 
Ortsgebiet möchte die Gemeinde 
Stegaurach alle Grundstückseigentümern durch die Veröffentlichung 
auf ihrer Homepage unter www.stegaurach.de behilflich sein, Grund-
stücke zu inserieren. Dies kann auf Wunsch anonymisiert (über die 
Gemeindeverwaltung!), oder direkt im Kontakt mit dem jeweiligen 
Grundstückseigentümer geschehen. 

Gerne helfen Ihnen unsere Mitarbeiter im Bauamt, Ihr Grundstück zu 
veröffentlichen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tel.-Nr. 
0951 99222-41 oder -43 zu Verfügung.

WICHTIG: 
Die Veröffentlichung des betreffenden Grundstücks erfolgt ledig-
lich auf der Homepage www.stegaurach.de und ist kostenlos. Die 
Gemeinde Stegaurach tritt nicht als Makler auf, verlangt keine 
Gebühren und erhält keine Vermittlerprovision!

Besuchen Sie die  
Gemeinde Stegaurach 
doch auch im Internet!

Sie finden unsere Homepage hier:  
www.stegaurach.de
Auf Facebook sind wir auch:  
www.facebook.com/meinstegaurach

Neues, Interessantes und Wichtiges  
veröffentlichen wir hier ganz aktuell! 

Auf Facebook kommen Sie mit uns und anderen 
Usern unkompliziert ins Gespräch über alles, 
was in Stegauarach passiert! Klicken Sie mal rein 
und liken Sie uns!
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Landratsamt

1.150 „Geburtsbäume“ gegen 
den Klimawandel
Der Klimawandel betrifft uns alle! Im vergangenen 
Jahr stellten deshalb viele frisch gebackene Eltern 
ihre vom Landkreis Bamberg gestifteten Bäume 
zur Geburt des Nachwuchses für die Wiederauffor-
stung zur Verfügung. Insgesamt können nun 1.150 Bäume in den 
vom Klimawandel betroffenen Wäldern gepflanzt werden.
Im Rahmen der sogenannten Aktion „Geburtsbäume“ halfen Landrat 
Johann Kalb und MdL Holger Dremel in Burgholz bei Scheßlitz mit 
eine neue Waldgeneration zu gründen. „Wir freuen uns, dass so eine 
große Anzahl an Eltern mit ihrer Baumspende einen Beitrag gegen 
den Klimawandel leisten.“ 
Der Staatswald am Fuße der Giechburg hat in den letzten drei Jah-
ren besonders unter den trockenen Hitzesommern und unter dem 
Borkenkäfer gelitten. Die Natur hilft sich zum Teil zwar selbst, denn 
unter den abgestorbenen Fichten zeigen sich bereits junge Buchen, 
Tannen und Eichen, wo die Naturverjüngung aber noch fehlt, greift 
die Wiederaufforstung der Bayerischen Staatsforsten Mutter Na-
tur unter die Arme. „Ziel ist es auf der gesamten Staatswaldfläche 
vielfältige, gemischte und stabile Waldbestände aus mindestens 
vier standortgerechten Baumarten aufzubauen,“ erläutert Stephan 
Keilholz, Forstbetriebsleiter der BAYERISCHEN STAATSFORSTEN. 
Mischwälder werden deutlich besser in der Lage sein, künftige kli-
mabedingte Risiken im Wald zu verringern. 

Fotos: Pflanzung der „Geburtsbäume“: v.l.n.r. Landrat Johann Kalb, 
Stephan Keilholz (Forstbetriebsleiter BAYERISCHE STAATSFORS-
TEN) und MdL Holger Dremel (Quelle: LRA Bamberg)

Anmeldung zur �  
Landkreisehrung
Der Landkreis Bamberg zeichnet jährlich bis zu 40 
ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger in 
den Bereichen Kultur, Sport, Soziales und Gesell-
schaftspolitik für 20- bzw. 10-jährige Tätigkeit zum 
Wohle des Landkreises aus. Außerdem vergibt er drei Sonderpreise 
in Form von Geldpreisen für Vereine mit hervorragender Jugendar-
beit.
Vorschlagsberechtigt für diese Auszeichnungen sind der Landrat, die 
Bürgermeister, die Mitglieder des Kreistages, der BLSV, der Bayer. 
Sportschützenbund sowie der Bayer. Rad- und Kraftfahrerbund So-
lidarität, im kulturellen und sozialen Bereich sind es die Vorsitzenden 
der hier tätigen Verbände, Vereine oder sonstigen gemeinnützigen 
Organisationen.
Die Vorschläge können bis 1. Juli 2021 beim Landratsamt Bamberg 
- Fachbereich Kultur und Sport - eingereicht werden.
Weitere Auskünfte erteilt Frau Martina Alt, Landratsamt Bamberg, 
Fachbereich 12.2 Kultur und Sport, Ludwigstraße 23, 96052 Bam-
berg, unter Tel. Nr. 0951 / 85622 oder per Mail: martina.alt @lra-ba.
bayern.de

Landkreis Bamberg 
 

Wir stellen für das Bauernmuseum Bamberg Land ein: 

Raumpfleger/in (m/w/d)    (6,5 Wochenstunden) 

 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n zuverlässige/n und engagierte/n 
Mitarbeiter/in (m/w/d), der/die Einsatzfreude und Teamfähigkeit mitbringt. 
 
Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung entsprechend den tariflichen Vorga-
ben des TVöD sowie ein gutes Arbeitsumfeld am Bauernmuseum Bamberg Land. 

 
Die Arbeitszeit beträgt 6,5 Wochenstunden bei eigener Zeiteinteilung. Die Beschäf-
tigung ist zunächst bis 31. August 2021 befristet. 

Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung und Befähigung 
bevorzugt berücksichtigt.  

Bitte bewerben Sie sich bis spätestens 15. Mai 2021 online unter 
folgendem Link: www.landkreis-bamberg.de/Stellenangebote 
 
 

Ihre Ansprechpartner bei uns: 
Frau Kramer, Tel.: 0951/85-126 
Frau Zapf, Tel.:  0951/85-9654 (bei fachlichen Fragen) 
 

 

Ausstellungseröffnung „Utopie 
Landwirtschaft“ im Bauernmu-
seum Bamberger Land

Bauernmuseum Bamberger Land startet 
in Museumssaison 2021; Terminbu-
chung erforderlich
Am 26. März wurde die Saison 2021 im Bauernmuseum Bamber-
ger Land mit der Sonderausstellung „Utopie Landwirtschaft“ durch 
Landrat Johann Kalb eröffnet. 
Museumsleiterin Dr. Birgit Jauernig begrüßte ihn unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit im Innenhof des Museums und führte ihn durch 
die neun Themenbereiche der Sonderausstellung, die von großen 
und kleinen, vergangenen und aktuellen Utopien in der Agrarge-
schichte erzählen. Landrat Johann Kalb zeigte sich beeindruckt von 
der sehenswerten Ausstellung und dem museumspädagogischen 
Programm. So hat nun die Museumspädagogik einen eigenen Be-
reich bekommen, in dem alte Handwerkstechniken ausprobiert wer-
den können und das Leben auf dem Bauernhof zu früheren Zeiten 
spielerisch vermittelt wird. Zum Abschluss seines Besuches hoffte 
Landrat Johann Kalb, dass die Ausstellung trotz der schwierigen 
Pandemielage doch noch einem möglichst breitem Publikum prä-
sentiert werden kann. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 50 
kann das Museum ohne Voranmeldung besichtigt werden, bei einer 
7-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 kann eine Terminbuchung über das 
Onlineportal auf der Internetseite www.bauernmuseum-frensdorf.de 
oder per Telefon unter 0951/859650 von Montag bis Freitag von 9 
bis 12 Uhr und zu den regulären Museumsöffnungszeiten erfolgen.

Foto: (Quelle: Anny Maurer) Dr. Birgit Jauernig Museumsleitung BM 
BA Land und Landrat Johann Kalb
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Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinde Stegaurach

Samstag, 01.05.
18.30 Uhr	 Vorabendmesse - Stegaurach

Sonntag, 02.05.
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier – Waizendorf
10.30 Uhr	 Pfarrgottesdienst – Stegaurach
18.00 Uhr	 �„Tiefgang für die Seele“ Gottesdienst - Stegaurach

Mittwoch, 05.05.
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier - Stegaurach

Donnerstag, 06.05.
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier – Mühlendorf

Freitag, 07.05. – Herz-Jesu-Freitag
8.00 Uhr	 Eucharistiefeier - Stegaurach

Samstag, 08.05.
18.00 Uhr	 Vorabendmesse - Mühlendorf
18.30 Uhr	 Vorabendmesse - Stegaurach

Sonntag, 09.05. - Muttertag
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier zur Kirchweih - Waizendorf
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier – Stegaurach

Dienstag, 11.05.
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier zum Bitttag – Stegaurach

Mittwoch, 12.05.
18.00 Uhr	 Eucharistiefeier zum Bittag - Mühlendorf 

Donnerstag, 13.05. – Christi Himmelfahrt
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier - Höfen
10.30 Uhr	 �Eucharistiefeier mit Fahrzeugsegnung – Stegaurach 

Freitag, 14.05. 
8.00 Uhr	 Eucharistiefeier 

Samstag, 15.05.
18.30 Uhr	 Vorabendmesse - Stegaurach

Sonntag, 16.05.
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier zur Kirchweih - Höfen
10.30 Uhr 	 Eucharistiefeier - Stegaurach 

Mittwoch, 19.05.
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier - Stegaurach

Donnerstag, 20.05.
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier - Mühlendorf

Freitag, 21.05.
8.00 Uhr	 Eucharistiefeier - Stegaurach

Samstag, 22.05.
18.00 Uhr	 Vorabendmesse - Mühlendorf
18.30 Uhr 	 Vorabendmesse - Stegaurach

Sonntag, 23.05. – Pfingsten - Hochfest
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier - Waizendorf
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier - Stegaurach

Pfingstmontag, 24.05.
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier – Höfen
9.00 Uhr	� Eucharistiefeier zum Fronleichnamsfest –  

Mühlendorf 
10.30 Uhr	 Ökumenischer Gottesdienst - Stegaurach

Mittwoch, 26.05.
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier - Stegaurach

Donnerstag, 27.05.
18.30 Uhr	 Eucharistiefeier - Mühlendorf

Freitag, 28.05.
8.00 Uhr	 Eucharistiefeier – Stegaurach

Samstag, 29.05.
18.30 Uhr 	 Vorabendmesse - Stegaurach

Sonntag, 30.05.
9.00 Uhr	 Eucharistiefeier - Waizendof
10.30 Uhr	 Eucharistiefeier - Stegaurach

� ein Wort auf den Weg

„Die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessli-
che Mülldeponie zu verwandeln.“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

dieses Zitat stammt von Papst Franziskus. Gerade jetzt im oft zitier-
ten „Wonnemonat Mai“ grünt und blüht es überall, die Natur ist in 
farbenfroher Macht und Pracht erwacht. Wohl kaum jemand von uns 
kann sich der davon ausgehenden Faszination  entziehen. Die Natur 
tut uns Menschen einfach gut.

Und doch ist sie bedroht wie nie zuvor. 

Im Januar verstarb der Nobelpreisträger für Chemie Paul Crutzen. Er 
prägte einen Begriff für unsere Zeit, der „Anthropozän“ lautet  – also 
das Zeitalter des Menschen. So nannte er den aktuellen Abschnitt 
der Erdgeschichte. Eigentlich etwas, worauf wir prinzipiell stolz sein 
könnten. Zumal wir als Christen ja bekennen, dass wir als Ebenbild 
Gottes, des Schöpfers, als seine Verwalter in dieser Welt eingesetzt 
sind. Aber gestalten wir Menschen wirklich an seiner statt? In seinem 
Sinn? Gott hat alles gut geschaffen, das ist ein Credo der Bibel – ge-
hen wir gut mit der Schöpfung um? Sind wir kluge, treue Verwalter? 

Es macht mich zum Beispiel die Tatsache sehr nachdenklich, dass es 
keinen Flecken Erde gibt, an dem menschliche Spuren  nicht nach-
weisbar wären, selbst wenn diesen Ort noch nie ein Mensch betreten 
hat – beispielsweise in Form von Mikroplastik. Und auch wenn Kli-
mawandel und Aussterbeereignisse zur Erdgeschichte dazugehören, 
so sind diese doch erstmals (und das mit unabsehbaren Folgen) 
von uns Menschen massiv (mit-)verantwortet. Der Planet Erde wird 
mittlerweile nahezu komplett von uns Menschen geprägt und umge-
staltet. Und das leider nicht zum Guten. „Renovabis faciem terrae – 
erneuere das Angesicht der Erde, so bitten wir Christen an Pfingsten 
den Heiligen Geist. Es ist allerhöchste Zeit. Aber wie der Hl. Benedikt 
(„bete und arbeite“) bin ich der festen Überzeugung, dass wir beim 
Gebet, bei der Bitte um Gottes Beistand, Kraft und Segen nicht ste-
hen bleiben dürfen, denn Gott gab uns Fähigkeiten, Verstand und 
Hände, um aktiv zu handeln. Es wird Zeit, dass wir diese Gabe als 
Aufgabe jedes und jeder einzelnen verstehen. Das Unsere tun, Natur 
bestellen und bewahren, aber auch in Demut erkennen, dass unser 
Handeln und Können begrenzt sind und dies dann Gott anzuvertrau-
en, sind wesentliche Elemente der Bittgänge, die auch in diesem Mai 
nicht in der gewohnten Form stattfinden können. Aber wir können 
das Anliegen hineinholen in unser  ganz persönliches Leben. Viele in 
der Gemeinde Stegaurach sind uns da Motivation: Mehrfach „Um-
weltschule“, Fairtrade-Town, „Zamma-Ramma-Damma“-Aktion…   
„Jeder könnte die Welt verändern, wenn er nur bei sich selbst anfan-
gen würde“, so formulierte es sinngemäß Karl Heinrich Waggerl. Mit 
Gottes Hilfe lasst es uns tun! Sende aus deinen Geist und das Antlitz 
der Erde wird neu!

Ihr und euer Pastoralreferent Günter Förtsch

Maiandachten
Samstag, 01.05. 	 17.00 Uhr an der Siebenschläferkapelle
Freitag, 07.05.		 18.30 Uhr 
Freitag, 14.05.		 18.30 Uhr 
Freitag, 21.05.		 18.30 Uhr 
Dienstag, 25.05.	 18.30 Uhr in Debring
Freitag, 28.05.		 18.30 Uhr in der Pfarrkirche
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Evang.-Luth. Kirche in Stegaurach

Alle Gottesdienste finden – wenn nicht anders angegeben – in der 
kath. Pfarrkirche Stegaurach statt. Für die Gottesdienste liegt ein 
öffentlich einsehbares Hygiene- und Schutzkonzept vor. Wir bitten 
Sie, die AHA-Regeln zu beachten: Abstand, Hygiene, Alltagsmas-
ken (FFP-2-Masken).

Bitte beachten Sie weitere Termine und Veranstaltungen im Ge-
meindebrief der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Bamberg-St. 
Stephan oder auch auf unserer Homepage www.stephanskirche.
de. Dort finden Sie auch weiterhin Andachten und Gottesdienste 
in digitaler Form. Pfarrer Wagner-Friedrich erreichen Sie zu den 
Sprechzeiten in Philippus (Buger Straße 74, 96049 Bamberg, Mi, 
17-18 Uhr), unter der Telefonnummer 0951/59074 und unter der 
Email-Adresse johannes@wagner-friedrich.de.

Herzlich willkommen zu allen unseren Gottesdiensten und Veran-
staltungen!

Ihr Pfarrer Johannes Wagner-Friedrich 

So, 25.04.21, 3. Sonntag nach Ostern: Jubilate
18 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich)

So, 09.05.21, 5. Sonntag nach Ostern: Rogate
18 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich)

So, 23.05.21, Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes: 
Pfingstsonntag
18 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich)

Mo, 24.05.21, Pfingstmontag
10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst (PR Förtsch/AK  
Ökumene)

So, 06.06.21, 1. Sonntag nach Trinitatis
18 Uhr Gottesdienst (Pfr. Wagner-Friedrich) 

Monatsspruch für Mai:
Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen! 

Sprüche 31,8 

Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen!

Einladung zum Fußwallfahrer- 
Gottesdienst in Vierzehnheiligen am  
15. Mai 2021 um 11 Uhr
Liebe Fußwallfahrer und Freunde der Vierzehnheiligen-Basilika,
die unstabile Situation in der Pandemie hat uns zu der Entscheidung 
geführt, in diesem Jahr unsere Fußwallfahrt am 15. Mai 2021 von 
Stegaurach nach Vierzehnheiligen erneut abzusagen.
Gern laden wir Sie jedoch zum gemeinsamen und feierlichen Wall-
fahrer-Gottesdienst am 15. Mai 2021 um 11 Uhr in die Basilika 
von Vierzehnheiligen ein. 
Selbstverständlich steht es Ihnen völlig frei, den 42km langen Fuß-
weg dorthin in Eigenregie zu der Ihnen genehmen Zeit zu gehen. Bei 
Fragen geben wir Ihnen bereitwillig Hinweise und Informationen für 
die Durchführung unter 0951/2968296 oder per eMail 
gerd.a@t-online.de - Gerd Albert.
Gern würden wir zur Orientierung die ungefähren Teilnehmerzahlen 
in Erfahrung bringen. Wir bitten Sie deshalb, sich spätestens bis 
zum Montag, 10. Mai 2021, bei Carmen und Jupp Schmuck unter 
0951/299340 oder per eMail josef.schmuck@gmx.de kurz zum Wall-
fahrer-Gottesdienst anzumelden.
Wir freuen uns sehr, wenn wir wieder bekannte und auch neue 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Vierzehnheiligen begrüßen und 
kennenlernen können. 

Viele herzliche Grüße
Ihr Wallfahrer-Orga-Team Carmen, Jupp und Gerd

Krisendienst täglich �  
erreichbar
Der Krisendienst Oberfranken, der seit  
1. März unter der bayernweit einheit-
lichen Telefonnummer 0800 655 3000 verfügbar ist, weitet sein 
kostenloses und unbürokratisches Angebot aus: Ab sofort kann jede 
Person, die sich in einer seelischen Notlage befindet, täglich von 9 
bis 24 Uhr die qualifizierte Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Krisendienstes in Anspruch nehmen.

Die Anrufenden erhalten eine individuelle Beratung und eine erste 
mögliche Entlastung. In dringlichen Fällen werden mobile Einsatz-
kräfte zum „Ort der Krise“ geschickt, die die möglichen Gefährdun-
gen abwägen und notwendige Schritte empfehlen bzw. einleiten. Mit 
dem Krisendienst Oberfranken möchten wir frühzeitig Unterstützung 
leisten – vor allem auch an Abenden, Wochenenden und Feiertagen.
Ab 1. Juli 2021 ist beabsichtigt, einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb an-
zubieten.

Weitere Informationen zum Krisendienst unter  
www.krisendienst- oberfranken.de. 
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Schule, KiTas und Bücherei

Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Amtsblattes ist uns
eine Öffnung mit einem Hygienekonzept erlaubt, wie Sie es
schon aus den vergangenen Wochen kennen. Der §22 der
12. Bayrischen Infektionsschutzverordnung gilt unverän-
dert: Die Büchereien dürfen weiterhin unabhängig von der
regionalen Inzidenz öffnen. Aber auch das kann selbstver-
ständlich bei steigenden Krankheitszahlen schnell wieder
verboten werden. Beachten Sie also bitte immer die
aktuellen Infos auf unserer Webseite!

Wir würden uns freuen, wenn Sie vorbeischauen dürfen und
möchten. Gerade haben wir zwei große Pakete mit druck-
frischen Romanen ausgepackt. Eine Lieferung mit Kinder-
und Jugendbüchern steht noch aus. Ein Besuch lohnt sich
auf jeden Fall!

Auch neue Leser sind jederzeit willkommen. Gerade in
Zeiten des Lockdowns möchte man vielleicht häufiger in ein
Buch schauen oder man braucht neuen Vorlesestoff, neue
Spiele, Hörbücher und Tonies für die Kinder. Melden Sie
sich doch einfach bei uns an!

Ihr Büchereiteam

Öffnungszeiten im Mai
Montag:       14.00 bis 15.30 Uhr 
Dienstag:     15.00 bis 17.00 Uhr 
Mittwoch:    10.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag: 17.00 bis 19.00 Uhr

Bücherei Stegaurach, Schulplatz 2, Tel. 50 98 96 20                                                                                          
Email: team@buecherei-stegaurach.de / web: www.buecherei-stegaurach.de

Bücherei im Mai 2021
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Vandalen am Bauwagen des Waldkinder-
gartens Hartlanden
Ausgerechnet am Ostersonntag musste eine 
der Naturpädagoginnen vom Waldkindergarten 
Hartlanden feststellen, dass sämtliche Schlös-
ser an und um den Bauwagen der Waldgruppe 
unbrauchbar gemacht wurden. Es ist ein Scha-
den von 500 Euro entstanden, Anzeige wurde 
erstattet.

„Ich bin immer noch entsetzt über das ig-
norante und rücksichtslose Verhalten derer, 
die das getan haben. Das ist kein harmloser 
Aprilscherz!“, schimpft die Erzieherin. Besonders schlimm findet sie 
die Vorstellung, der Schaden wäre unentdeckt geblieben, bis nach 
den Ferien zehn kleine Kinder im Wald gestanden wären, ohne ihre 
Einrichtungen nutzen zu können. Der Bauwagen ist Rückzugsraum 
bei schlechtem Wetter oder der Ort, wo man sich aufwärmen oder 
ausruhen kann. In ihm lagern der Erste-Hilfe-Kasten, sämtliche 
Spielsachen und Wechselkleidung. Ohne ihn kann der Betrieb des 
Waldkindergartens nicht gewährleistet werden.

Wer Angaben zu der Tat machen kann, die zwischen Donnerstag, 
01.04.2021, 14.00 Uhr und Sonntag, 04.04.2021, 10.00 Uhr began-
gen wurde, meldet sich bitte bei der Gemeindeverwaltung unter der 
Tel. Nr. 0951 / 99222-0 bzw. direkt bei der Polizeiinspektion Bam-
berg-Land unter Tel. Nr. 0951 / 9129-310.

Eichendorff-Gymnasium Bamberg –  
Aufnahme in das Gymnasium
- nur Mädchen
- Ausbildungsrichtungen: Neusprachlich und Sozialwissenschaftlich
- Angebot: Offene Ganztagsschule; Musicalklasse

Anmeldungen von Grundschülerinnen der 4. Jahrgangsstufe, die 
im Schuljahr 2021/2022 in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums 
eintreten wollen, müssen durch die Erziehungsberechtigten vorge-
nommen werden und zwar in der Woche vom

10. Mai bis 14. Mai 2021,
Montag bis Mittwoch, 08.15 – 16.00 Uhr, und Freitag, 08.15 – 13.00 
Uhr, im Sekretariat (Zimmer 120, 1. Stock) des Eichendorff-Gymna
siums, Kloster-Langheim-Str. 10, 96050 Bamberg.

Vorzulegen sind:
- Übertrittszeugnis der Grundschule im Original
- Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
- ggf. Sorgerechtsbeschluss und evtl. die schriftliche Einwilligung 
des anderen Elternteils

Soweit ein Probeunterricht erforderlich ist, findet dieser vom 18. – 20. 
Mai 2021 statt.

Die persönliche Anmeldung des Kindes durch die Erziehungsberech-
tigten ist erforderlich. 
Die Anmeldeunterlagen für das Schuljahr 2021/2022 können vorab 
online abgerufen werden. 
Diese finden Sie unter: www.eg.bamberg.de – Anmeldung am EG 
(rechte Spalte).
Natürlich können Sie die erforderlichen Unterlagen auch direkt in der 
Schule (abholen) ausfüllen.

Sollten die Erziehungsberechtigten eine Beratung wünschen, erfolgt 
diese telefonisch, per Mail oder auf Wunsch der Eltern, sofern mög-
lich, auch persönlich.

Weitere Auskünfte erteilen wir gerne unter der Telefonnummer 0951 
9146-300. Informationen finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage 
unter www.eg-bamberg.de.

Couch gesucht
Die Mittelschulgruppe in 
der Offenen Ganztags-
schule möchte ihre Gruppe 
neugestalten und sucht 
hierfür eine Couch (B: ca. 
80 cm, L: ca. 130–150 cm) 
und einen Sessel (B: ca. 80 
cm, L: ca. 90 cm).

Wenn Sie eine Couch und/oder einen Sessel zu Hause haben, der 
zum Wegwerfen zu schade ist, würden wir uns sehr darüber freuen.

Sie können sich hierfür gerne bei mir, Simone Küffner, Tel. Nr. 0173-
9931474, melden. Die Jugendlichen und wir würden uns sehr freuen, 
vielen Dank!

(Foto: pixabay)

Versuchter Einbruch am Mühlendorfer 
Kindergarten
Schon wieder ist es zu Vandalismus an einem Kindergarten in der 
Gemeinde Stegaurach gekommen: Nach einem versuchten Einbruch 
im Waldkindergarten Don Bosco in Hartlanden und Beschädigungen 
im Außenbereich des Kindergartens Don Bosco samt Kinderhaus auf 
dem Schulberg ist es nun zu einem weiteren versuchten Einbruch im 
Mühlendorfer Kindergarten gekommen. 
Zwischen Freitag, 16.04.2021, 17.00 Uhr, und Montag, 19.04.2021, 
07.15 Uhr, haben Unbekannte versucht, mit Gewalt den Schließzy-
linder an der Eingangstüre zur Bärenhöhle, Mühlendorfer Kindergar-
tengruppe der Stegauracher Kindertagesstätte St. Marien, zu öffnen. 
Es ist ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden, Anzeige wurde 
erstattet.
Möglicherweise wurde/n der/die Täter bei ihrem Vorhaben gestört 
oder haben Zeugen in besagtem Zeitraum Beobachtungen machen 
können? Dann bitten wir diese dringend, sich bei der Gemeindever-
waltung unter Tel. Nr. 0951 / 99 222-0 oder direkt bei der Polizeiin-
spektion Bamberg-Land unter Tel. Nr. 0951 / 9129-310 zu melden. 
Dritter Bürgermeister Werner Waßmann äußerte sich bestürzt über 
die wiederholten Vorfälle in der Gemeinde Stegaurach: „Jedes Mal 
entstehen durch solche asozialen Taten viel Ärger und hohe unnötige 
Kosten, die die Allgemeinheit tragen muss.“ 

Büro und Lager/Halle 
ab 100qm ab sofort gesucht.

Oder ein Lager/Halle wo mit einer Trockenbauwand ein Büro  
integriert werden kann (ein großes Tor wäre von Vorteil).

Tel.: 0 95 03 2 59 01 83
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1. Woche (25.05. - 28.05.2021)
2. Woche (31.05. – 02.06.2021 & 04.06.21)

Bitte kreuzen Sie nachfolgend an, an welchem Tag Sie Ihr Kind buchen möchten. Bedenken Sie dabei die Mindestbuchung 
von 3 Tagen (pro Ferienwoche). 

Name des Kindes:  _______________________________________________________________________________________________________

1. Woche „Die Wikinger sind los!“
Datum		  14 Uhr	 16 Uhr

Dienstag,	 25.05.2021	 	

Mittwoch,	 26.05.2021	 	

Donnerstag, 	27.05.2021	 	

Freitag, 	 28.05.2021	 	

______________________________________________________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigter) 

Liebe Eltern, 

die Osterferien konnten wir zum Glück durchführen, jetzt stehen die Pfingstferien vor der Tür und alles ist sehr ungewiss, da der Inzi-
denzwert stetig steigt. Gleichzeitig planen wir aber die Ferien und hoffen natürlich, dass bis dahin die Zahlen gesunken sind. Wie auch 
in den Osterferien sind wir aber an den Inzidenzwert gebunden, d.h. ist der Wert über 100, müssen wir in den Notbetreuungsmodus 
wechseln oder können die Betreuung in den zwei Wochen generell nur als Notbetreuung durchführen.

Ablauf:
Im Folgenden sehen Sie unser Programm für die jeweilige Ferienwoche. Wir haben die Woche nicht tageweise aufgelistet, da wir uns 
die Flexibilität für spontane Gegebenheiten offen halten wollen. Da wir vorwiegend im oder um das Kinderhaus herum unterwegs sind, 
können Sie Ihre Kinder um 14 oder 16 Uhr an allen Tagen abholen.
Wir versuchen natürlich auch, dass die Kinder wie gewohnt zusammen frühstücken und auch Mittagessen können. Wir gehen gerade 
davon aus, dass wir Frühstück und Mittagessen anbieten werden. Zum Frühstück bereiten wir den Kindern wieder Brötchen zu, wenn 
ihr Kind etwas anderes frühstücken möchte, dann schicken Sie bitte die Sachen mit (Joghurt, Müsli etc.)

Bitte schicken Sie Ihrem Kind auf jeden Fall für jeden Tag, an dem es bei uns ist, eine Trinkflasche und eine Aufbewahrungs-
box mit. So ist gewährleistet, dass Becher nicht vertauscht werden und Reste vom Frühstück können in der Box später 
noch gegessen werden.

Anmeldeschluss ist der 14.05.2021
Für Fragen und Mitteilungen während der Ferien sind wir unter folgenden Rufnummern erreichbar:
- OGTS: 0951-30901877
- Mobil während der Ausflüge: 0174-1610573

Mit freundlichen Grüßen, Ihr OGTS – Team

Pfingstferienbetreuung SJ 2020/21

Ferienwoche 1: 25.05. – 28.05.2021
„Die Wikinger sind los!“
In der ersten Ferienwoche reisen wir mit 
euch in die Welt der Wikinger. Es warten 
spannende Geschichten und Abenteuer 
auf euch und natürlich könnt ihr eure eige-
nen Wikingerutensilien basteln (Ketten, 
Runen, Schatzkarten etc.)

Wikinger Spiele stehen natürlich auch auf 
dem Programm und ihr könnt sogar euer eigenes Wikinger-
schach bauen.

Abholung täglich um 14 Uhr und 16 Uhr möglich.

Mitzubringen: Trinkflasche, Tupperbox, Mund- und Nasen-
schutz

2. Woche „Spielewoche“
Datum		  14 Uhr	 16 Uhr

Montag,	 31.05.2021	 	

Dienstag, 	 01.06.2021	 	

Mittwoch, 	 02.06.2021	 	

Freitag, 	 04.06.2021	 	

Ferienwoche 2: 31.05.21 – 02.06.21 & 04.06.21
„Spielewoche“
In der zweiten Woche wird sich alles rund ums Spielen drehen. 
Ihr könnt eure eigenen Spiele bauen (z.B. Memory, Murmel
labyrinth, Fanbecher, Edelsteinspiel). Ihr dürft aber auch gerne 
euer Lieblingsspiel von zu Hause mitbringen und uns vorstellen. 
Jede Menge Spaß ist garantiert.

Abholung täglich um 14 Uhr und  
16 Uhr möglich.

Mitzubringen: Trinkflasche,  
Tupperbox, Mund- und Nasen-
schutz
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Senioren und Jugend

Bürgermobil fährt Sie 
zum Impftermin
Das Stegauracher Bürgermobil übernimmt gerne Fahrten zum 
Impfzentrum in Bamberg für Seniorinnen und Senioren mit 
Impftermin, die auf keine andere Weise mobil sind. 

Die Anmeldung in der Gemeinde Stegaurach ist unter  
folgender Telefonnummer möglich:

Tel. Nr. 0951 / 99 222-0
Melden Sie sich gerne, denn Sie gehören zur Gruppe derer  
unter uns, die mit höchster Priorität gegen die Infektionskrank-
heit COVID-19 geimpft werden soll.

Die Entwicklung der Pandemie hat gezeigt, dass Seniorinnen 
und Senioren besonders stark gefährdet sind, an COVID-19 le-
bensgefährlich zu erkranken. Die Impfung ist freiwillig, aber nur 
eine möglichst große Zahl an Geimpften wird nach heutigem 
Kenntnisstand die Krankheit besiegen können. 

In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund!

Miteinander älter werden in Stegaurach
Der Arbeitskreis für das Altenhilfskonzept

Putzfee gesucht!
Seniorenbeauftragte Ingeborg Lotze sucht für 
einen einmaligen, gründlichen Frühjahrsputz in 
einem Seniorenhaushalt in der Gemeinde Stegau-
rach eine/n Helfer/in, der/die gemeinsam mit Frau 
Lotze tatkräftig Hand anlegt. 

Wer für einen solchen ehrenamtlichen Putzeinsatz 
mit entsprechender Entlohnung zur Verfügung 
steht, meldet sich bitte gerne bei Frau Lotze.

• �Senioren Stegaurach und der  
gesamten Pfarrgemeinde

Hier kommt zuerst die Lösung aus der Aprilaus-
gabe:

- � Das Osterdatum richtet sich nach dem Mond, 
also am Sonntag nach dem ersten Vollmond im 
Frühling

- � Das Wort „Ostern“ kommt von der Frühlings-
göttin Ostara

- � „Veronika, der Lenz ist da ...“

Leider gibt es an dieser Stelle immer noch keinen 
Termin für ein Treffen, deshalb kommen drei neue 
Rätselfragen:

1. � Wie hieß der Chefarzt in der „Schwarzwald
klinik“? 

2. � Welcher Bundespräsident durchwanderte in 
seiner Amtszeit das Land von der Ostsee bis 
zu den Alpen?

3.  Wann und wo starb Pfarrer Krabbe? 

Liebe Senioren, wir geben die Hoffnung nicht auf, 
dass wir uns noch in diesem Jahr gut gelaunt wie-
dersehen. Versucht an jedem Tag etwas Gutes zu 
finden und lächelt darüber! Es freuen sich auf euch,

Eure Seniorenkreisleiterinnen

Ansprechpartner:
Frau Sauer Tel.: 0951 29896
Frau Anwander Tel.: 0951 296985

Seniorenbeauftragte der Gemeinde Stegaurach:  
Frau Ingeborg Lotze 
Mobil: 0171 2873084, Tel.: 0951 290225
Telefonische und persönliche Beratung jederzeit

• �Seniorenclub Stegaurach  
und Umgebung

Leider entfallen alle Aktivitäten aufgrund der  
Corona-Pandemie. 
Ansprechpartner:

Frau Waßmann Tel.: 0951 29150
Frau Scharf Tel.: 0951 296911

• �Senioren Mühlendorf

Leider entfallen alle Aktivitäten aufgrund der  
Corona-Pandemie. 
Ansprechpartner:

Frau Lechner Tel.: 0951 290126 
Frau Montag Tel.: 0951 290370

• �Senioren Höfen / Waizendorf

Leider entfallen alle Aktivitäten aufgrund der  
Corona-Pandemie. 
Ansprechpartner:

Frau Sahliger Tel.: 0951 296957
Frau Süppel Tel.: 0951 290692
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Saisonale Obst- und Gemüseaktionen im Jahresablauf 
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Im Mai ist die Zeit der Wintergemüsesorten wie 
Wirsing, Grünkohl, Rosenkohl, Pastinaken oder Porree 
und der eingelagerten Obstsorten endgültig vorbei. 
Mit grünen Wäldern, blühenden Bäumen und Blumen 
am Wegesrand zeigt die Natur ihr beeindruckendes 
Farbenspiel.  

Aber auch in den Gärten wird wieder Frisches 
geerntet. Rhabarber, Kohlrabi und Mangold kann 
meist schon im April geerntet werden.  

Im Mai wird es noch voller im Beet. Spargel, 
Radieschen und der Salat Lollo Rosso landen dann 
zusätzlich auf die Teller. Trotzdem, dass im Super-
markt zu jeder Jahreszeit, fast alles an Gemüse- und 
Obstsorten zu kaufen gibt, zeigt der Trend zum 
regionalen Einkauf auch die jeweiligen saisonalen 
Produkte wieder deutlich. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner im Senioren-
zentrum Stegaurach gestalten gemeinsam mit den 
Ergotherapeuten monatliche Aktionen rund um das 
jeweilige saisonale Gemüse oder Obst.  

Im Mai und im Juni werden traditionell wieder 
Themenwochen stattfinden, die den Spargel und die 
Erdbeere in den Mittelpunkt stellen. Dabei wird der 
Bogen über die Inhaltsstoffe, das gemeinsame Zu- 
bereiten unterschiedlichster Gerichte und Süßspeisen 
bis hin zum Einschluss dieser Themen in das regel-
mäßige Gedächtnistraining gespannt. Gerne berichten 
die Senior*innen auch über alte Weisheiten und 
Bauernregeln oder singen altbekannte Lieder passend 
zu den Aktionen.  

Foto: Adobe Stock 
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Jugendparlament  
pflanzt Bäume
Ende März haben die Stegauracher 
Jungbürgermeister mit ihrem Gremium 
zehn Apfelbäume entlang des neuen Lärmschutzwalls am Mühlen-
dorfer Neubaugebiet "Am Steinig II" gepflanzt. Bürgermeister Thilo 
Wagner gab den fleißigen Jungs eine kleine Brotzeit aus und lobte 
deren Engagement für die Demokratie, die Natur und die Gemeinde 
Stegaurach. Unterstützung erhielt das Jugendparlament von einem 
Bauhof-Mitarbeiter und Jugendpflegerin Dominique Willemsen. 

Hilfe bei häuslicher �  
Gewalt
In der Corona-Pandemie wächst leider 
auch die Problematik rund um häusliche 
Gewalt. Das Staatsministerium für Familie, 
Arbeit und Soziales weist daher auf folgen-
den Hilfelink hin: 
https://bayern-gegen-gewalt.de/
Hier finden von häuslicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffe-
ne Erwachsene, Kinder und Jugendliche Informationen und An-
sprechpartner sowie FAQs rund um Corona und häusliche Gewalt.
Und auch wer Gewalt in der Nachbarschaft bemerkt oder im Famili-
en- oder Freundeskreis vermutet, findet dort Anlaufstellen, die mit 
Rat und Unterstützung zur Seite stehen.�

Die Gemeinde Stegaurach weist jeden Monat 
in der Infotafel auf Seite 2 im Amtsblatt auf 
wichtige Telefonnummern in Notfällen hin. 

Hier sei noch einmal gesondert auf folgende Telefonnummern hin-
gewiesen:

Frauenhaus Bamberg – Hilfe und Beratung für  
Frauen und Kinder� 0951 58280
Notruf für vergewaltigte und sexuelle  
misshandelte Frauen und Mädchen� 0951 868518
Telefonseelsorge Bamberg� 0800 1110-111
Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband  
Bamberg e.V. � 0951 28192
Kinder- und Jugendtelefon� 0800 1110-222

JAM-Hausaufgabenhilfe�
• � Du hast Schwierigkeiten bei den 

Hausaufgaben? 

• � Dir fehlt die Motivation deine  
Schulaufgaben alleine zu  
machen und daheim kann dich 
gerade keiner unterstützen?

Gerne kannst du dich bei mir melden und wir lösen über Video
chat gemeinsam deine Aufgaben!
Dominique.Willemsen@iso-ev.de 0174/1605852

JAM in den Pfingstferien�
Liebe Kinder und Jugendliche!

Für die Pfingstferien wird ein Programm geplant, 
welches ihr mit eurer Familie, eurem engsten 
Freund oder auch allein machen könnt! Für die jüngeren Kids 
wird es eine Märchenwanderung geben und für alle ab 10 Jahre 
gibt es eine knifflige Mr. X Rallye, bei der ihr die Tatorte über 
mehrere Tage finden könnt und Rätsel lösen müsst um den 
geheimnissvollen Mr. X zu schnappen! Infos gibt es dazu bald 
online, also folgt uns auf Instagram und Facebook. 

Instagram: jamstegaurach

Facebook:  
Jam Stegaurach Dominique

Bis dann wir freuen uns auf euch!

Meisterbetrieb seit 1979!
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Umwelt

Nachhaltiges Grillen
Mit der warmen Jahreszeit beginnt die Grillsaison. Ob im eigenen 
Garten, auf der Wiese im Park oder auf dem Balkon - gegrilltes 
Essen wird geschätzt. Außerdem bedeutet Grillen häufig Gesel-
ligkeit und Spaß. Und es ist eine der kalorien- und fettärmsten 
Garmethoden. Doch der Umwelt- und Gesundheitsschutz hat 
beim Grillen oft keinen hohen Stellenwert. Jedoch lassen sich 
mit einfachen Tricks leicht die Umwelt und die eigene Gesund-
heit schonen.
Wussten Sie zum Beispiel, dass die Auswahl des Grillguts entschei-
dender für die Umwelt ist als die Art des Grillens (Holzkohle, Elekt-
ro- oder Gasgrill)? So werden laut einer Studie des TÜV Rheinland 
nahezu 95% der anfallenden klimarelevanten Emissionen durch das 
Grillgut verursacht. Daher gilt auch beim Grillen: Weniger Fleisch, 
mehr Gemüse, Bioprodukte, möglichst regional und saisonal. Beim 
Kauf von Grillkohle sollte man beachten, dass es nicht aus Tropen-
holz stammt. Und der Umwelt zuliebe sollten Sie auf Einweggeschirr 
und vor allem auf Einweggrills verzichten. Hierzu gibt es wesentlich 
bessere Alternativen.

Das Grillen:�
•  �Kein Einweggrill
•  Gas- und Elektrogrills sind Holzkohlegrills vorzuziehen
•  �Umweltfreundliche Grillanzünder: Statt einem chemischen Brand-

beschleuniger nehmen Sie lieber einen FSC-zertifizierten Ka-
minanzünder. Er wird aus reiner Holzfaser hergestellt und ist mit 
Wachs getränkt. Oder ganz traditionell können mit Kiefernzapfen 
die Kohle angezündet werden. 

•  �Wenn es Holzkohle/-Briketts sein müssen: Das DIN-Prüfzeichen 
(DIN EN 1860-2) stellt sicher, dass die Holzkohle kein Pech, Erdöl, 
Koks oder Kunststoff enthält. Daneben können Sie beim Kauf von 
Grillkohle auf das Siegel des Forest Stewardship Council (FSC) ach-
ten. Das internationales Zertifizierungssystem für Waldwirtschaft 
garantiert, dass Holz- und Papierprodukte aus verantwortungsvoll 
bewirtschafteten Wäldern und nicht aus illegaler Abholzung oder 
von Tropenholz stam-
men. Es ist in sehr vielen 
Baumärkten, Supermärk-
ten und Tankstellen 
erhältlich. Hintergrund: 
Im Jahr 2015 wurden 
227.000 Tonnen Holz-
kohle importiert, meist 
aus Polen, Paraguay und 
Nigeria. Gerade Kohlen 
aus Südamerika und Afri-
ka können oft Tropenholz 
enthalten.

Das Grillgut:
•  �Wenn Sie auf Rindfleisch und Grillkäse verzichten und stattdes-

sen Gemüse und Schweinefleisch nehmen, vermeiden Sie allein 
knapp 20 Prozent klimaschädlicher Emissionen. Das hat die Öko-
bilanz-Studie des TÜV Rheinland ergeben. Tierische Produkte 
belasten die Umwelt über den gesamten Lebensweg weit mehr 
als Gemüse. 

•  �Fleischlose Rezeptideen: Bei Maiskolben und Kartoffeln verkürzt 
sich die Grillzeit, wenn man sie im Kochtopf vorgart. Dünne Zuc-
chini- und Auberginenscheiben schmecken mariniert, Paprika 
oder Champignons gefüllt. Auch Tofu und Obst lassen sich her-
vorragend grillen. 

•  �Obst? Ja, das geht: Einfach verschiedene feste Fruchtstücke wie 
Ananas, Melone oder Pfirsich auf Spieße stecken und grillen. Da-
nach mit etwas Honig bestreichen und mit Eis servieren. 

Zahlreiche Rezeptideen für 
fleischloses Grillen finden 
Sie im Internet. Einfach mal 
ausprobieren!

Und danach?
Auch beim Grillen gilt es, 
Müll zu vermeiden:
•  �Kein Einweggeschirr: 

Pappteller und Plastik-
besteck sind zwar prak-
tisch, verursachen aber 
sehr viel Müll. Bringen 
Sie am besten Teller und 

Besteck von zuhause mit. Für die Gartenparty gibt es auch wie-
derverwendbares und spülmaschinengeeignetes Plastikgeschirr.

•  �Alu vermeiden: Unter dem Einfluss von Säure und Salz kann Alu-
minium auf Lebensmittel übergehen. Deshalb sollte laut Umwelt-
bundesamt der direkte Kontakt von säurehaltigen oder salzigen 
Speisen – etwa Tomaten oder Schafskäse in Salzlake – mit Alu-
miniumfolie, Alu-Grillschalen oder unbeschichtetem Alu-Geschirr 
vermieden werden. Für Fleisch sind Alu-Grillschalen das „kleinere 
Übel“, um das Abtropfen von Fett in die Glut und damit die Ent-
stehung krebserregender Stoffe zu vermeiden. Salzen und würzen 
sollten Sie allerdings erst, wenn das Grillgut fertig gegrillt ist. Bes-
ser: Verwenden Sie wiederverwendbare Grillschalen aus Edelstahl, 
Keramik oder mit Emaillebeschichtung oder einen Elektrogrill mit 
Keramikoberfläche. 

•  �Grillkohle richtig entsorgen: Die kalte Grillkohle darf nicht mit den 
Essensresten gemeinsam entsorgt werden. Grillkohle gehört in die 
Restmülltonne, Essensreste in die Bio-Abfalltonne.

 

Weltbienentag - Ein großer  
Tag für ein kleines Tier�
Die Bedeutung von Bienen als Bestäuber 
für Biodiversität und Ernährungssicher-
heit ist elementar für die Menschheit. 
Die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen hat den 20. Mai als World Bee 
Day ausgerufen. Damit unterstreicht die 
Weltgemeinschaft auch die Erkenntnis über den Rückgang der 
weltweiten Bienenpopulation und den dringenden Schutz der 
Bienen.
Ihre großartigen Leistungen begegnen uns jeden Tag: Bienen sorgen 
für unsere Nahrung und Gesundheit. Ihre Bauwerke und ihr Sozial-
verhalten sind für uns Innovationstreiber in Technik und Informatik. 
Kaum ein Tier begleitet die Entwicklung der Menschen so lange wie 
die Biene. Langfristig kann der Schutz und Nutzen der Bienen dazu 
beitragen Armut und Hunger zu verringern sowie eine gesunde Um-
welt und Artenvielfalt zu erhalten. Seit einiger Zeit sind die Bienen in 
Gefahr und damit auch die Chancen für eine nachhaltige Entwick-
lung. 
Um an die Bedeutung der Biene für die Menschheit zu erinnern, ha-
ben die Vereinten Nationen den 20. Mai als Weltbienentag ausrufen. 
Die Biene nimmt eine Schlüsselrolle in der Natur und auch in unserem 
Alltag ein. Selbst beim Vibrieren des Handys handelt es sich um Bee-
Tec. Denk' also an unsere Bienen, wenn dein Smartphone ‚summt‘. 
Das Summen ist dein Weckruf, etwas für Biene und Mensch zu tun!

Mitmachen und Bienenretter werden
Auf Fensterbrett und Balkon
Blühende Küchenkräuter wie Bohnenkraut, Borretsch, Minze, Salbei, 
Schnittlauch, Rosmarin, Thymian, Ysop und Zitronenmelisse im Bal-
konkasten erfreuen Bienen und bereichern unsere Speisen.
Für Blumenkästen und Kübel eignen sich Kapuzinerkresse, Laven-
del, Portulakröschen, Steinkraut, Vanilleblume und Wicken. Sonne 
mögen Frühlingsthymian, Gewöhnlicher Steinquendel, Kartäuser-
nelke und Taubenkropfleimkraut. Halbschattige Kübel mögen Kat-
zenminze, Knäuelglockenblume, Kopflauch, Rosa Gips- und Rotes 
Seifenkraut. Berglauch, Frühlingsadonisröschen und Kuhschelle. 
Auch italienische Waldrebe und Efeu sind bei Bienen beliebt.
Im Haus- und Nutzgarten
Ausreichende Nahrung versprechen vor allem einheimische Blumen-
arten. Für das Staudenbeet bieten sich an: Fetthenne, Kugeldistel, 
Löwenmäulchen, Phlox, Flockenblume, Malve, Schleifenblume und 
Vergissmeinnicht. Bienen mögen auch Gehölze wie Kornelkirsche, 
Hartriegel, Schneeball, 
Liguster, Weißdorn und Sal-
weide.
Pollen und Nektar in Hülle 
und Fülle bieten neben 
Beerensträuchern wie Him-
beere und Brombeere auch 
Obstbäumen sowie Linde, 
Ahorn, Kastanie, Mehlbeere 
und Vogelbeere.

Foto: Birgit Helbig

Foto: shutterstock.com

Foto: Andreas Büttner

Foto: Mellifera e. V.
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Stegaurach

FFW Stegaurach e.V.�
Vereinstermine:
Do.,	06.05.21		�  Stammtisch im Feuerwehr-

haus, (ENTFÄLLT!)

Sa.,	08.05.21		�  Florianstag mit Gottesdienst  
(ENTFÄLLT / wird verschoben)

So.,	09.05.21		�  Grillfest mit Tag der offenen Tür  
(ENTFÄLLT / wird verschoben)

Termine für die Aktiven und die Löschgruppe Hartlanden:
Bei allen Terminen in der Feuerwehrhalle sind die Corona-Schutz-
maßnahmen einzuhalten und eine Mund-Nasen-Schutzmaske mitzu-
bringen!

Sa.,	08.05.21	 17.30 Uhr	 Digitale - Übung der Aktiven
Mo.,	10.05.21	 19.00 Uhr	 Digitaler - Technischer Dienst

Absperrdienste für die kirchlichen Veranstaltungen im Mai wurden 
abgesagt.

Termine für die Kinderfeuerwehr:
Sa.,	08.05.21	 14.30 Uhr	 Treffen der Kinderfeuerwehr, (ENTFÄLLT!) 

Termine für die Jugendfeuerwehr:
Bei allen Terminen in der Feuerwehrhalle sind die Corona-Schutz-
maßnahmen einzuhalten und eine Mund-Nasen-Schutzmaske mitzu-
bringen!

Fr.,	 14.05.21	 18.00 Uhr	 Digitale - Übung der Jugendfeuerwehr 
Fr.,	 28.05.21	 18.00 Uhr	 Digitale - Übung der Jugendfeuerwehr 

FW-Freie Liste Stegaurach�
Fr.,	 07.05.21	 19.00 Uhr	 Jahreshaupt- 
			   versammlung entfällt 

Aufgrund der pandemischen Lage wird die Jahreshaupt-
versammlung bis auf weiteres verschoben. Der Termin wird 
rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekanntgegeben.

Weitere Infos unter: www.fw-stegaurach.de

Gartenfreunde Stegaurach �
Mo.,	17.05.21	 19.00 Uhr	 Fachvortrag entfällt!

Aufgrund der pandemischen Lage wird der für Mai 
geplante Fachvortrag bis auf weiteres verschoben. Der neue Termin 
wird rechtzeitig im Mitteilungsblatt bekanntgegeben. 

Geräte-Verleih:
Sie können aus unserem Geräte-Pool einen Vertikutierer, einen 
Häcksler und Leiterstützen (Hilfe beim Bäume schneiden) leihen.

Sind Sie noch kein Mitglied bei den Gartenfreunden, um dieses An-
gebot wahrzunehmen? Dann melden Sie sich einfach und werden 
Sie für 10 ” Jahresbeitrag neues Mitglied des Vereins. 

Nutzen Sie die Gelegenheit den Umweltgedanken zu unterstützen, 
indem nur ein Gerät angeschafft wird, das gemeinsam genutzt wird. 
Zudem können Sie den Platz in Ihrer Garage/Schuppen anderweitig 
nutzen.

Kontaktdaten und Schlüssel für Gerätehalle:
Roland Bittner, Tel. Nr. 0951 5192791
Barbara Neblicht, Tel. Nr. 0951 72602
Margot Scheer, Tel. Nr. 0951 2970110

Schützenverein „Hubertus“ �  
1956 e.V. Stegaurach
Sehr geehrte Mitglieder,

der Lockdown gilt weiter, die Entwicklung der Inzidenzzahlen lässt 
leider wenig Hoffnung auf eine baldige Öffnung unseres Schützen-
hauses.

Trainings- und Wettkampfschießen ist, wie bisher, nicht möglich. Auch 
der Gaststättenbetrieb bleibt weiterhin geschlossen.

Aktuelles und weitere Informationen folgen durch Aushang am Schüt-
zenhaus und auf unserer Internetseite https://hubertus-stegaurach.
jimdosite.com . 

Bleibt gesund!
Eure Vorstandschaft

Spielvereinigung Stegaurach �  
1945 e.V.
Liebe Sportlerinnen und Sportler,

sobald die pandemische Lage und die gesetzlichen Vorga-
ben es uns gestatten, werden wir natürlich wieder mit einem ange-
passten Sportprogramm starten. Dies wird dann wieder sehr kurzfristig 
passieren. Bitte informieren Sie sich dazu auf unserer Homepage.

Fußball
Schülertraining (4 - 11 Jahre):
Sofern die 7-Tages-Inzidenz es erlaubt, machen wir im Freien 
Fußballtraining für Kinder.

Ihr habt Lust Fußball zu spielen?
Kein Problem! Kommt zu unseren neuen Trainingszeiten einfach vorbei 
und schnuppert mal rein.

In der neuen Spielzeit trainieren wir immer mittwochs von 17.15 Uhr 
– 18.30 Uhr auf unserer Sportanlage in Stegaurach – natürlich unter 
Berücksichtigung aller erforderlichen Hygieneauflagen.

Für weitere Informationen oder Frage steht Euch Christian Mackert, 
Tel. 0179 / 2227045 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Euch! 
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Fitness Online-Kurse
Wir sind weiterhin für unsere Mitglieder da und gehen mit Euch online 
durch die Kurslandschaft, einmal zeitlich flexibel per YouTube-Link und 
live per Zoom.

Unser Online-Kursplan:

•  �BBPo mit und ohne Hilfsmittel (YouTube-Link) mit Désirée Dümmel
•  �Functional Fitness (YouTube-Link) mit Désirée Dümmel
•  �Intensiv Yoga (YouTube-Link) mit Désirée Dümmel
•  �sowie wöchentlich wechselnde Specials
•  ��Functional Fitness via Zoom – sonntags von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr
•  �BodyWorkout mit und ohne Hilfsmittel via Zoom - mittwochs von 

18.30 Uhr bis 19.30 Uhr.

Bei Interesse meldet Euch bitte bei Désirée Dümmel, Spartenleitung 
Fitness- und Gesundheitssport per Mail (desireemueller@web.de) oder 
WhatsApp (0176-80188310).

www.spvgg-stegaurach.de

Wanderfreunde Aurachtal e.V. 84 
Stegaurach�
Veranstaltung: Volkswanderung
Alle Wanderungen wurden auf Grund von Corona abgesagt. 
Wir bitten Sie, sich rechtzeitig zu informieren. Dies können Sie im 
Internet unter www.dvv-wandern.de/Terminänderungen erfahren. 
Einige Wandervereine bieten als Ersatz, geführte Wanderungen 
an. Diese beginnen zu den jeweiligen Zeiten und werden von je-
mandem geleitet. Wir wissen nicht, ob die Wandertage kurzfristig 
abgesagt werden.

Geführte Wanderungen des Vereines:
TSV Küps:
05.05.21	 um 15.00 Uhr	 5, 12 km	
		  Start: Angerseehütte in Bad Staffelstein
12.05.21	 um 15.00 Uhr	 5, 12 km	
		  Start: Angerseehütte in Bad Staffelstein
19.05.21	 um 15.00 Uhr	 5, 12 km	
		  Start: Angerseehütte in Bad Staffelstein
26.05.21	 um 15.00 Uhr	 5, 12 km	
		  Start: Angerseehütte in Bad Staffelstein

WF Schwarzenbach / Saale:
02.05.21	 um 9.30 Uhr		  5, 11 km
		  Start: Großparkplatz Ende in Hof

Bleiben Sie gesund!

Mühlendorf

Musikverein Mühlendorf e.V.�
Möchtest du ein Instrument spielen lernen?
Oder spielst du vielleicht sogar bereits eines und  
würdest gerne in der Gruppe musizieren?
Dann komm zum Musikverein Mühlendorf. 

Wir proben jede Woche jeweils

Mittwoch,	 von 20.00 bis 21.30 Uhr und am 
Sonntag,	 von 10.00 bis 11.30 Uhr

in unserem Musikerzimmer am Dr. Peter Lex Platz 1 in Mühlendorf.

Wir freuen uns schon jetzt auf deinen Besuch bei uns.
Komm einfach vorbei. Es ist keine Voranmeldung erforderlich.

Informieren kannst du dich auch auf unserer Homepage:
http://musikverein-muehlendorf.de/

Sportclub „zur Linde“ e.V. �  
Mühlendorf
Die Maiwanderung und das Grillfest müssen leider 
auch dieses Jahr wieder entfallen.

Aktuelle Infos findet ihr unter www.sc-muehlendorf.de.

Wir freuen uns in Zukunft wieder auf unsere gemeinsamen sportli-
chen Aktivitäten in den verschiedenen Abteilungen und den Begeg-
nungen bei den Vereinsveranstaltungen.

Haltet euch fit und bleibt vor allem gesund.
Euer Vorstandsteam

Waizendorf

Sportverein Waizendorf�
Liebe Vereinsmitglieder und Sportler. 

Corona hat uns weiter voll im Griff. Nachdem die Zah-
len wieder gestiegen sind und der Lockdown andauert,  
müssen wir leider nun auch unsere am 8. Mai 2021 geplante Kirch
weih am Sportplatz absagen.

Sollten sich bei der Trainingsplanung Änderungen ergeben, wird das 
in den einzelnen Gruppen direkt mitgeteilt. 

Ansprechpartner der Nachwuchsmannschaften:

A-Jugend (JFG)	 Thomas Herzog 	 0172 8602007
			   Markus Müller  	 0176 12969402

B-Jugend JFG)	 Marco Bartl	 0173 3461230
			   Jonas Müller	 0175 1981288

C-1 Jugend (JFG) 	 Oliver Nikol	 0151 59101277
			   Jonathan Schilling	 0151 61223771
			   Thomas Löhr	 0172 7870088

C-2 Jugend (JFG)	 Martin Kriesten 	 0173 8966505

D-Jugend (JFG)	 Hans Frank	 0176 38059038
			   Stephan Heilmann	 0152 28986195

D-3 Jugend(JFG)	 Andy Porstmann	 0171 7836412
			   Niklas Lorber	 0151 46606334

E-1			   Matthias Zeck	 0179 2219658
			   Jonathan Schilling	 0151 61223771

E-2 		 	 Matthias Müller	 0175 2030601
			   Holger Röhlig	 0171 9353206

E-3 			  Marcel Scheffler	 0152 54183419
			   Andrea Stark	 0170 9054234

F-1	  		  Daniel Lehner	 0176 64333639
			   Frank Hoffmann	 0157 73890268
			   Stefan Strobler	 0151 57641711

F-2			   Uwe Gätzschmann	 0160 98944380
			   Matthias Linzer	 0170 5650627

F-3			   Andrea Wicht	 0160 93872949
			   Michael Fößel	 0179 2249790

F-4			   Zankl Marco	 0177 1731681
			   Morgenroth Sven	 0151 27041283

G-1			   Oliver Becher	 0176 70444574

G-2			   Roth Christian	 0170 4520471

An alle Neueinsteiger !!!! 
Lust auf Fußball? Im Verein? Mit vielen gleichaltrigen Kin-
dern? Ohne Druck? Nur der Spaß steht im Vordergrund! 
Dann kommt doch zu uns! Jeder darf bei uns mitspielen. 
Mädchen und Jungs.

Fr.,		  16.00 Uhr 	 Sportplatz Waizendorf
Ansprechpartner: 	 Hans Frank	 0176 38059038
			   Christian Roth	 0170 4520471

Mo., 	 19.30 Uhr	 �Damengymnastik, Aurachtalhalle  
(Leiterin: Michaela Karger,  
Tel. 0951 290579)

Mo.		  19.00 Uhr	 �Kegelabteilung Donnerstag alle 14 Tage 
auf der Kegelbahn des SV Reundorf. 
Interessierte sind jederzeit willkommen. 
Nächster Termin wird bekanntgegeben. 
(Ansprechpartner Hildegard Schellen
berger, Tel. 0951 2836605)

 03944 - 36160
www.wm-aw.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen

QR-Code scannen
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Fr. 		  16.30 Uhr	 Kinderturnen, Aurachtalhalle
			�   Bei Ballspielen, Geräteturnen, Trampolin 

sowie beim Rennen und Toben haben 
alle viel Spaß. (Leiterin Vroni Wimmer, 
0951 93298378) 

Leichtathletikabteilung – SV Waizendorf �

Kinderleichtathletik – Aurachtalhalle
Di., 	15.45 – 17.00 Uhr 	 Jg. 2014 bis 2012 
			   Miriam Urbanik Tel. 2972418
Di., 	15.45 – 17.10 Uhr	 Jg. 2011 bis 2009
			�   Gaby Leibbrand Tel. 290802
			   Marcus Leipold 0171 7264847
Leichtathletik Grundlagentraining – Aurachtalhalle
Di., 	17.15 – 18.45 Uhr	 ab Jg. 08 und älter
			   Ilse Dörfler, Tel. 57326
Fr.,	 16.00 – 17.15 Uhr 	 Jg. 07, 08 und 09
Fr.,	 17.15 – 18.45 Uhr 	 Jg. 06 u. älter
			   Ilse Dörfler, Tel. 57326
In allen Gruppen können jederzeit Kinder/Jugendliche aufge-
nommen werden, wir freuen uns auf euer Kommen!

Fitnessgymnastik 50 plus für Männer und Frauen
Mittwoch 18.45 – 19.30 Uhr bei Ilse Dörfler Tel. 57326

Einstieg jederzeit möglich, auch für Nichtmitglieder!

Innenausbau
Möbel

Treppen
Böden

Küchen
Türen

Fenster 
Zäune 

Markus Krapp
Obergreuth 23, 
96158 Frensdorf 
Tel.: 09502/921957 
Fax: 09502/490100 
Mobil: 0171/4079802 
www.schreinerei-krapp.de
@:info@schreinerei-krapp.de 

Wir bringen Ihre Ideen ins Holz!

www.schunder-bestattungen.de

96135 Stegaurach
Bamberger Str. 16 • Tel. 0 951 - 70 2 70
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ernd BittererGmbH

Ihr Versicherungs- & Finanzmakler
hinhören • planen • umsetzen

Franz-Josef Heberlein

Baumaschinenverleih
Hauptstraße 12, 96135 Stegaurach/OT Höfen

Tel. 09 51 / 29 08 07 · Mob. 0151/23 75 83 90

� Baukompressor

� Wassersäge groß/klein

� Rüttelplatte

� Vibrationsstampfer

� Boschhammer

� fahrbares Gerüst

� Vertikutierer

� Betonrüttler

� Hochdruckreiniger

� Sandstrahlgerät

� Flächenreiniger

� Scheibenschleifer
Scheuer- u. Bohnermaschine

Ölfeuerungs-Kundendienst
Wartung aller Brennerfabrikate
Störungsdienst auch Samstag/Sonntag
Kostenlose und unverbindliche Beratung!

Standort Pettstadt Tel. (09502) 8452
oder Tel. (09554) 505
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Anzeigen

Schwanger werden – schwanger bleiben
Lange Zeit auf das Wunschkind warten zu müssen, verunsichert, 
belastet und ist eine große Herausforderung. 
Deshalb bieten wir eine sozialpädagogische begleitete Gruppe für 
betroffene Frauen an. Ziel ist es den Frauen die Möglichkeit zu geben 
miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auf ihrem Weg zu 
bereichern und zu unterstützen. 
Nach einem ersten Einzelgespräch, wird je nach geltenden Hygiene-
vorschriften der weitere Gruppenverlauf per Video oder in Präsenz 
geplant. 

Bei Interesse melden sie sich bitte unter der Tel. 0951/2995750 
oder per e-mail schwangerenberatung@caritas-bamberg-forchheim.de

Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
im Caritas Beratungshaus Geyerswörth
Geyerswörthstr. 2
96047 Bamberg

Kreismusikschule Bamberg�  
Pressemitteilung

Online-Beratungstag am 15. Mai 2021 
„Vorbeimarsch der Instrumente“ - Da der beliebte „Tag der offenen 
Tür“ der Kreismusikschule Bamberg auch in diese Jahr leider nicht 
stattfinden kann, stellen die Lehrkräfte am Samstag, 15. Mai 2021, 
live auf der Plattform Zoom ihre Instrumente vor und beraten bzgl. 
einer möglichen Aufnahme für das kommende Schuljahr 2021/2022. 

Nähere Informationen zum Beratungstag finden Sie ab Anfang Mai 
auf www.kreismusikschule-bamberg.de 

Onlineveranstaltungen: 

Mo, 03. Mai 2021 - 13:30 bis 16:00 Uhr  
- Anmeldefrist: Fr, 30. April 2021

Direktvermarktung mit Hilfe von Automaten
Erfolgreicher Einstieg in die Direktvermarktung mit Hilfe von 
Automaten 
– Trends, rechtliche Rahmenbedingungen, Wirtschaftlichkeit 
und technische Möglichkeiten -
Teilnehmergebühr: 18 Euro (bitte beiliegendes SEPA-Mandat 
verwenden) 
Anmeldung und weitere Info unter: https://www.bildung- 
beratung-bayern.de/?tid=907876 

Sa, 08. Mai 2021 - 10:00 bis 12:30 Uhr  
- Anmeldefrist: Do, 06.05.2021 

Online Workshop: Nachhaltig putzen, reinigen 
und pflegen 
Teilnehmergebühr: 8 Euro (wird per SEPA-Mandat eingezogen) 
Anmeldung und weitere Info unter: https://www.bildung- 
beratung-bayern.de/?tid=908259 
Ansprechpartner: Geschäftsstelle Bamberg, Tel. 0951 96517 - 
130, Mail: Bamberg@BayerischerBauernVerband.de 

Kennen Sie schon die neue BBV - App? 
Installieren Sie die BBV - App mit Hilfe der folgenden Links: 
für iOS: https://apps.apple.com/de/app/bbv-aktuell/id1528315690
für Android: https://play.google.com/store/apps/ 
details?id=de.bayerischerbauernverband.aktuell

Musikinstitut
im BlumenhofInh. Martina Schneider

Wir erteilen Unterricht in den Fächern
Klavier · Geige · Bratsche · Gitarre · Blockflöte · Querflöte · 

Klarinette · Saxophon

Aktuell finden keine Kurse statt!
Musikinstitut im Blumenhof
Im Blumenhof 27, 96135 Stegaurach
Tel.: 0151 / 616 939 95
Webseite: www.musikunterricht-stegaurach.de

Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Büro & Ausstellung:

Roth 16 

96199 Zapfendorf 

Tel.: 09547-8927

Markisen 

 Insektenschutz

www.glasagentur-treml.de

Büro & Ausstellung:

Roth 16 

96199 Zapfendorf 

Tel.: 09547-8927

Terrassendächer

Sommergärten

Markisentuch-Tausch
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Seit 2006! 
Motorrad 

Vertragshändler! 
Reparatur aller 

Marken! 

Wir kümmern uns um ihr Auto, Motorrad und Roller! Die Marke spielt dabei keine Rolle! 
Würzburger Straße 76, Bamberg (hinter der Aral Tankstelle),  0951/51935910  

KYMCO NEW PEOPLE S 125i ABS 
voll LED Ausstattung, Topcase, 

großes Windschild inkl. 

Angebot nur 2999,-€  
zzgl. 220,-€ Überführung 

 

 Beet- und Balkonpflanzenaktion 2021
ab 1,50 £ !!

cm 3,00 ” / 1 m 3,50 ” 

Tomatenpflanzen, Paprika, veredelte Gurken und Tomaten, sowie weitere Gemüsepflanzen.
Sie können auch telefonisch einen Termin vereinbaren!

CHRISTIAN VOGEL
Diplom Augenoptiker/ 
Optometrist (FH), 
Master of Science in 
Augenoptik/Optometrie

DAS ZEICHNET UNS AUS

- Der Optiker für jede Generation

- Einziger TÜV-geprüfter 
 Spezialist  für Orthokeratologie  
 und Dreamlens in Bamberg

- Einziger Diplom Augenoptiker/
 Optometrie und Master of 
 Science in Augenoptik/
 Optometrie in Bamberg

- Spezialist bei latentem Schielen.
 Äußert sich oft unbemerkt in  
 Konzentrationsschwächen oder  
 Kopfschmerzen, lässt beim   
 Lesen oder Autofahren schneller  
 ermüden.

UNSERE LEISTUNGEN

- Augenuntersuchungen,
 Funktionaloptometrische 
 Leistungen, Optometrie,
 Sehen 3.0, Low Vision

- Gleitsichtgläser in jeder 
 Komfort- und Preisklasse

- Brillengläser und Fassungen,
 Sonnenbrillen, Brillenservice

- Kontaktlinsen im Spar- und 
 Sorglos-Abo, inkl. Untersuch-
 ungen und Flüssigkeiten

- Wir übernehmen Ihre 
 Parkgebühren für eine Stunde

PERSÖNLICHER

KONTAKT

TELEFON

0951 /  281 93

Optik Demmler · Christian Vogel · Franz-Ludwig-Straße 5d · 96047 Bamberg · www.optikdemmler.de

10 JAHRE OPTIK DEMMLER
Erstklassiges Sehen aus dem Herzen Bambergs

Bei Optik Demmler stehen bestes Sehen und die Gesundheit Ihrer Au-
gen an erster Stelle. „Wir konnten schon sehr vielen Menschen helfen. 
Bei Konzentrationsschwächen oder Kopfschmerzen beispielsweise.
Aber auch beim Wunsch, entspannter zu lesen oder tagsüber ohne jeg-
liche Sehhilfe scharf zu sehen – durch Dreamlens.“

Wir verhelfen Ihnen dazu, wieder klar und präzise zu sehen – auf unser 
fachlich hohes Niveau, die moderne Ausstattung und unseren beson-
deren Kundenservice können Sie sich verlassen!
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Sicherheitsfachgeschäft seit 65 Jahren
– Einbruchschutz für Ihr Zuhause, Ihrer Firma
– Sofortdienst für Schließzylinder (z. B. Gleichschließung)
– Schließanlagen – mechanisch und elektronisch
– Fachschlüsseldienst mit Ladengeschäft
– Nachbestellungen für Ihre vorhandene Schließanlage (alle Fabrikate)
– Tresore, Geldkassetten, Briefkästen
– Notöffnungen (zu unseren Öffnungs zeiten)
– Gravuren, Warnschilder
– Rund um Schlüssel und Schloss

Beratung, Reparaturen, Verkauf, Montage durch Fachmonteure 
mit langjähriger Erfahrung.

Schlüsselzentrale Heim GmbH
nur Josephstr. 5, 96052 Bamberg, Tel. 09 51 / 2 77 65, Fax 20 15 99
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 8.00–18.00 Uhr, Samstag 8.00–12.30 Uhr
www.Schluessel-Heim.dewww.Schluessel-Heim.de schluessel-heim@t-online.de

Nachbestellung für Ihre vorhandene Schließanlage (vieler Fabrikate)

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

Brückenstraße 2 
96047 Bamberg 

Tel. 0951 / 407 466 0 
Fax 0951 / 407 466 29 

info@kanzlei-sbk.de 
www.kanzlei-sbk.de 

 
 

   Rechtsanwälte Stühlein ▪ Barthelmes und Kollegen 
 
 Familienrecht (Fachanwalt) 

Strafrecht (Fachanwalt) 
Verkehrsrecht (Fachanwalt) 

Arbeitsrecht, Erbrecht,  
Mietrecht, Bußgeldsachen 
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Wir sind gleich in Ihrer Nähe und immer für Sie da!
Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Stärken!

 Fenster und Haustüren
 Insektenschutz
 Rollläden für Neu- u. Altbau
 Markisen, Terrassendächer,

Verglasungen
 Innentüren
 Alle Montageleistungen
 Wartung und

Reparaturen

www.ritzkowski-bauelemente.de

Tel.: 09502 / 921140 · Fax: 09502 / 921141 · Mobil 01 71 / 9 90 18 06
Ausstellung:

Bauelemente
Ritzkowski® Stefan Ritzkowski

96175 Pettstadt

Ausstellung: Ohmstraße 13 - Geöffnet nach Terminvereinbarung!

Wir sind gleich in Ihrer Nähe und immer für Sie da!
Qualität und Zuverlässigkeit sind unsere Stärken!

 Fenster und Haustüren
 Insektenschutz
 Rollläden für Neu- u. Altbau
 Markisen, Terrassendächer,

Verglasungen
 Innentüren
 Alle Montageleistungen
 Wartung und

Reparaturen

www.ritzkowski-bauelemente.de

Tel.: 09502 / 921140 · Fax: 09502 / 921141 · Mobil 01 71 / 9 90 18 06
Ausstellung:

Bauelemente
Ritzkowski® Stefan Ritzkowski

96175 Pettstadt

Ausstellung: Ohmstraße 13 - Geöffnet nach Terminvereinbarung!

• Fassadenrenovierung
•  Maler- und TapezierarbeiTen
• innen- und aussenpuTz
•  WärMedäMMverbundsysTeMe (Wdvs)
• exklusive däMMpuTze
Münchner ring 21-23a · 96050 bamberg · Tel. 0951 130454
www.malerbetrieb-foertsch.de 

seit 1949
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